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       KLICK DICH in die 

                          unser

bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Anträge an die Verwaltung 
online zu erfassen und an 
den zuständigen Fachbe-
reich zur weiteren Bearbei-
tung weiterzuleiten.

Meldebestätigung, Aufenthaltsbescheinigung, Sta-
tusabfrage Ausweis, Übermittlungssperren, Umzug 
innerhalb der VGem, Voranzeige einer Anmeldung, 
Wahlschein, Führungszeugnis, Gewerbezentralregis-
ter, Wasserablesung können Sie jederzeit online über 
unser BSP erledigen. Außerdem stehen Ihnen auch 
noch die Fachdienste online über unser Standesamt 
zur Verfügung. Schnell und einfach erhalten Sie im Be-
darfsfalle Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und 
Sterbeurkunden.

Sparen Sie Zeit, Wege, Kosten und nutzen Sie unser 
BÜRGERSERVICEPORTAL!

Ihre

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
angesichts der vorhandenen personellen Ressour-
cen gelten für den Zugang bei der VGem Helmstadt 
folgende Regelungen:

Der Zutritt für Besucher 
ist nur mit Termin möglich!

Bitte nutzen Sie die vorhandenen Kommunikations-
techniken, um mit uns in Kontakt zu treten:

über unsere Online-Terminreservierung

per E-Mail: poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de

per Telefon (09369 9079-0) oder auch

über unser Bürgerserviceportal auf unserer 
Homepage www.vgem-helmstadt.de

Eine Liste mit den Kontaktdaten unserer Mitarbeiter 
fi nden Sie dort.

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 

Ihre

VGem Helmstadt

Öff nungszeiten der VGem Helmstadt
Im Kies 8, 97264 Helmstadt 

 09369 9079-0 (Vermittlung)
poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de

Öff nungszeiten nach Vereinbarung 
Montag bis Freitag   8:30 – 12:00 Uhr
Montag und Mittwoch 13:30 – 15:30 Uhr
Donnerstag:  13:30 – 18:00 Uhr

Achtung: Terminvereinbarung z. Zt. zwingend erforderlich

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.vgem-helmstadt.de

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt
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Neuer Service –
Online Terminvereinbarung 
Ab sofort bieten wir für unseren Bürgerservicebereich 
(= Einwohnermelde-, Ordnungs- und Standesamt) die Mög-
lichkeit, über das Internet einen Termin zu vereinbaren.
Termine können Sie jederzeit online buchen – auch mit 
dem Handy.
Nach Auswahl des ge-
wünschten Services wird 
Ihnen eine Auswahl der 
nächsten verfügbaren Ter-
mine vorgeschlagen.
Sowohl online als auch 
bei telefonischer Verein-
barung sind die gleichen 
Termine verfügbar.
Nutzen Sie die Möglichkeit, und buchen Sie ihren Termin 
ab sofort über unsere Homepage einfach online!
http://www.vgem-helmstadt.de/buchen-sie-ihren-
termin-bei-uns-einfach-online

Für Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige
Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB®, berät 
zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe. Wer Fragen, z.B. 
zu Anträgen (Schwerbehindertenausweis, Hilfsmittel, zur Eingliede-
rungshilfe…) hat, einen Rat sucht, Informationen braucht oder sich 
austauschen möchte, kann sich an die EUTB wenden. Die EUTB® 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur den Ratsuchenden ge-
genüber verpfl ichtet. Willkommen sind alle Menschen mit verschie-
densten Einschränkungen, Krankheit, Behinderung und egal in 
welchem Alter. 

EUTB
Kostenlose Beratung

EUTB® Teilhabeberatung des BBSB e.V.
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen. 
Tel.: 0931- 46 52 95 11
Mobil: 0151-25 04 51 51 (Volker Tesar)
Mobil: 0171-79 55 759 (Barbara Noll) 
E-Mail: teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

Großer Dank an die Mobilitätsmacher

Die APG ehrt Verkehrsunternehmen und Busfahrer
Auch in diesem Jahr hat die APG, eine Einrichtung des Kommu-
nalunternehmens des Landkreises Würzburg (KU), wieder die 
Verkehrsunternehmer und ihre Busfahrer zur gemeinsamen 
APG-Jahresfeier eingeladen. Damit bringt die APG jedes Jahr 
den Partnern, die ganz zentral den öff entlichen Nahverkehr 
am Laufen halten, Dank und Anerkennung zum Ausdruck und 
informiert über aktuelle Entwicklungen im ÖPNV-Bereich.

Dabei ließ die APG-Betriebsleitung das vergangene Jahr Revue 
passieren und gab einen kleinen Ausblick auf das kommende 
Jahr 2025. „Neben der Weiterführung des Deutschlandtickets 
werden die Verbundraumerweiterung zum 1. Januar 2025 so-
wie der geplante Einbau eines bankkartenbasierten Check-in/
Check-out-Systems Themen sein, die gemeinsam mit den Ver-
kehrsunternehmen angegangen werden“, so Betriebsleiter 
Dominik Stiller. 

Auch Landrat Thomas Eberth zollte den Verkehrsunternehmen 
und besonders den Busfahrern Respekt. Er betonte in seiner 
Ansprache die unverzichtbare Rolle der Verkehrsunternehmen 
und ihrer Mitarbeiter: „Sie sind die eigentlichen Mobilitätsma-
cher in unserem Landkreis Würzburg, ohne Homeoffi  ce sicher 
und gelassen und das 365 Tage im Jahr.“, so Eberth. Die Ver-
kehrsunternehmen sorgten dafür, dass die Bürgerinnen und 
Bürger täglich sicher an ihr Ziel kämen. Ihr Engagement und 
Ihre Verlässlichkeit seien der Motor des Landkreis-ÖPNV. „Und 
genau dafür wollen wir Ihnen allen heute danken.“, so Eberth 
weiter. Aus diesem Grund wurde in diesem Jahr nicht nur ein 
Unternehmen mit dem APG-Qualitätspreis ausgezeichnet, 
sondern alle Verkehrsunternehmen erhielten einen Zuschuss 
für eine Betriebsfeier. „Denn alle Fahrerinnen und Fahrer sind 
uns wichtig“, betonten Stiller und Eberth.

Das anschließende gemeinsame Essen bot ausreichend Gele-
genheit zu einem regen Austausch zwischen Kollegen der APG, 
dem Landrat, den Verkehrsunternehmen und den Mobilitäts-
machern des Landkreises Würzburg. 

APG
Verkehrbund

Bei der APG-Jahresfeier erhielten alle Verkehrsunternehmen einen Zu-
schuss zu einer Betriebsfeier (von links): Sibylle Holste (stv. Betriebsleiterin 
der APG), Marcel Zimmermann vom Busunternehmen Zimmermann, Ger-
hard Schraud (Fa. Ludwig Schraud), Branco Simic von Alka Reisen, Mar-
tin Ditterich (Busunternehmen Ditterich-, Marcel Lyding von Lyst-Reisen, 
Thomas Lannig (Omnibusverkehr Franken), Michael Kress von Burlein & 
Sohn, Dominik Stiller (APG-Betriebsleiter) und Armin Loeber von der OMNY-
GmbH sowie Landrat Thomas Eberth

Foto: Alexandra Lang
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ANZEIGEN

Suche 3 Zi - Wohnung 
ab, bzw. in 2025. 

EBK, Badewanne, Balkon/Terrasse, 
Abstellmöglichkeit für E-Bikes 

und Stellplatz bzw. Garage.

WhatsApp 0151-20 54 73 33
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NVM –
Nahverkehr Mainfranken

nahverkehr-mainfranken.de
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Bequem unterwegs in ganz Mainfranken. 
Der neue Verkehrsverbund macht es möglich!

Landkreis Würzburg
an Bord des neuen
Verkehrsverbundes NVM

Der Nahverkehr Mainfranken kommt! 

Aus VVM wird NVM - 
Grenzenlos in ganz Mainfranken unterwegs 
Ab dem 01.01.2025 werden die Stadt und der Landkreis Würz-
burg Teil des neuen Verkehrsverbundes Nahverkehr Mainfran-
ken (NVM). Mit dem NVM wird das aktuelle Gebiet des Ver-
kehrsunternehmens-Verbund Mainfranken VVM – bestehend 
aus Stadt und Landkreis Würzburg sowie den Landkreisen Kit-
zingen und Main-Spessart – um die Stadt und den Landkreis 
Schweinfurt sowie die Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grab-
feld und Haßberge erweitert und gleichzeitig der VVM als Ver-
kehrsverbund abgelöst. 

Das Besondere: Ab dem kommenden Jahr gibt es ein gemein-
sames Verkehrsnetz, einen gemeinsamen Tarif und künftig 
einheitliche Qualitätsstandards für die gesamte Region - eine 
deutliche Verbesserung!

Die Region Mainfranken und ihre Menschen verbinden - 
mit einem Ticket und gemeinsamen Tarif
Ziel des neuen Verkehrsverbundes ist es, die Menschen inner-
halb Mainfrankens zu verbinden. Im NVM wird über die Land-
kreisgrenze Würzburgs hinausgedacht: Egal, ob zur Streetfood 
Meile nach Schweinfurt, in die KissSalis Therme nach Bad 
Kissingen oder zum Weihnachtsmarkt in den Spessart – alle 
Gebiete sind dank eines gemeinsamen Tarifs mit nur einem 
Ticket innerhalb des NVM-Verbundes erreichbar. 

Zudem wird es zum Verbundstart für 9 Monate das Aktionsta-
gesticket „Mainfranken-Ticket“ für 9 Euro (Einzelperson) oder 
27 Euro (Gruppe) geben. Damit ist eine Fahrt den ganzen Tag 
über durch den gesamten Verbund möglich.

Ein zentraler Ansprechpartner für den ÖPNV in Mainfranken
Der NVM tritt ab 2025 als zentraler Ansprechpartner für alle 
Fragen zum Verbund auf. Um in Sachen Digitalisierung die 
letzte Lücke fl ächendeckend zu schließen, ist vorgesehen, den 
Ticketkauf jederzeit und ortsunabhängig digital über eine App 
zu ermöglichen.

Alle Infos im Überblick
• Neu: Ab dem 01.01.2025 wird der Verkehrsunternehmens-

Verbund Mainfranken (VVM) durch den Verkehrsverbund 
Nahverkehr Mainfranken (NVM) abgelöst

• Wo gilt zukünftig mein NVM-Ticket? In Stadt und Land-
kreis Würzburg, Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie in 
den Landkreisen Kitzingen, Main-Spessart, Bad Kissingen, 
Rhön-Grabfeld und Haßberge

• Sind meine bereits gekauften Tickets/ Abos noch gültig?
Fahrkarten, die vor dem 01.01.2025 im heutigen NVM-Ge-
biet durch Verkehrsunternehmen des VVM oder durch Ver-
kehrsunternehmen im Gebiet Main-Rhön (Landkreise Bad 
Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Stadt 
Schweinfurt) ausgegeben wurden, behalten übergangswei-
se bis längstens 31.12.2025 ihre Gültigkeit. Detaillierte Infor-
mationen ab Mitte November 2024 unter www.nahverkehr-
mainfranken.de/tickets

• Einer für Alle: Ein Ansprechpartner für das gesamte NVM-
Gebiet via App, Website oder Hotline

• Aktionsticket: Mit dem „Mainfranken-Ticket“ beliebig oft 
am Tag im gesamten Verbund für nur 9 Euro (Einzelperson) 
oder 27 € (Gruppenkarte) fahren 
(Aktionszeitraum bis 30. September 2025)

• Unkompliziert verbinden: Mit nur einem Ticket und 
einem einheitlichen Tarif kann der öff entliche Personen-
nahverkehr in allen genannten Städten- und Landkreisen in 
der Region Mainfranken genutzt werden

• Geplant ab 2025: erstmals digitaler Ticketkauf 

Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. 

Bei dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 
Wege von Problemlösungen entwickelt (z.B. Planungs und Finanzie-
rungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Marketing, 
Unternehmensübergaben, etc.). 

Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. 

Nächste Sprechtage:
Mittwoch, 8. Januar und 12. Februar 9:00 - 12:00 Uhr
ZDI Mainfranken - Würzburg

Voranmeldung im Landratsamt  
bei Rico Neubert  
Tel. 0931-80 03 51 11
E-Mail: r.neubert@lra-wue.bayern.de

Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de

AktivSenioren
Landratsamt Würzburg

ANZEIGE
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REGIONALBUDGET 2025 – IHRE IDEEN FÜR UNSERE DÖRFER und UNSERE REGION -

Bereits seit 2020 gibt es die Möglichkeit, Kleinprojekte im Gebiet der Allianz Waldsassengau im 
Würzburger Westen e. V. durch Fördermittel aus dem Regionalbudget der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung (ILE) zu unterstützen. Bis zum 13.02.2025 (Eingang) können Förderanfragen für das 
Regionalbudget 2025 eingereicht werden.

Mit dem Regionalbudget fördern die 12 ILE-Kommunen Altertheim, Eisingen, Greußenheim, Helmstadt, 
Hettstadt, Holzkirchen, Kist, Kleinrinderfeld, Neubrunn, Remlingen, Waldbrunn und Waldbüttelbrunn
Kleinprojekte von z. B. Vereinen, Privaten und Mitgliedskommunen innerhalb ihres Gebiets, die einen wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung sowie Verbesserung der Lebensqualität in den Dörfern leisten und u. a. der Umsetzung des 
Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) dienen. Der Allianz stehen jährlich insgesamt max. 100.000 
EUR zur Verfügung die sich zu 90% aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern aus der 
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes sowie zu 10 % aus dem
Eigenanteil der Allianz-Gemeinden zusammensetzen. Die Gesamtkosten eines Kleinprojekts darf nicht höher 
als 20.000 EUR brutto und noch nicht begonnen sein. Maßnahmen mit einem Zuwendungsbedarf unter 
500 EUR werden nicht gefördert. Die vorgegebenen Kriterien vom StMELF und der Allianz 
Waldsassengau e.V. sind zu berücksichtigen. Infos, Kriterien, weiterführender Link und Formulare zum 
Regionalbudget siehe www.allianz-waldsassengau.de (Regionalbudget->Regionalbudget 2025). Die Auswahl 
der förderfähigen Projekte erfolgt anhand der vorgegebenen Kriterien durch ein Entscheidungsgremium, das sich 
aus verschiedenen Interessengruppenvertretern zusammensetzt. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.

Ablauf des Verfahrens
1. Projektidee und Klärung der grundsätzlichen Förderfähigkeit.

2. Einreichung der vollständigen Förderanfrage für ein Kleinprojekt bis zum 13.02.2025 (Eingang) bei der 
    Verantwortlichen Stelle Allianz Waldsassengau e.V. Einreichung auch per E-Mail möglich.

3. Bewertung und Auswahlentscheidung durch das Entscheidungsgremium ca. im März 2025.

4. Abschluss eines Privatrechtlichen Vertrags zwischen der Verantwortlichen Stelle und dem Kleinprojektträger
    bei erfolgreicher Auswahl durch das Entscheidungsgremium.

5. Projektbeginn erst ab dem im Privatrechtlichen Vertrag genannten Datum.

6. Durchführung und Abrechnung des Kleinprojekts bis zum 20.09.2025 und Einreichung des
  Durchführungsnachweises bis spätestens 01.10.2025 bei der Verantwortlichen Stelle.

7. Auszahlung des Förderbetrags ca. zum Jahresende, wenn das Kleinprojekt wie beantragt umgesetzt worden
    ist.

Kontakt Verantwortliche Stelle: Allianz Waldsassengau e.V., Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt
   info@allianz-waldsassengau.de
   Tel. 0160-95 02 08 5
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Terminankündigung – wohnortnahe Beratung
Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Region 
für Menschen mit Pfl egebedürftigkeit und/oder Behinderung 
und deren Angehörige sowie allen weiteren interessierten 
Personen eine individuelle Beratung zu Themen der Eingliede-
rungshilfe an.
Die Beratungen fi nden an folgenden Tagen in der Zeit von 
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Pfl egestützpunkt Würzburg (Bahn-
hofstr. 11, 97070 Würzburg) statt: 
Mittwoch, 08.01.2025   /   Mittwoch, 05.02.2025
Terminvereinbarung unter: Tel.  0931 7959-1349
E-Mail  beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de 
www.bezirk-unterfranken.de/beratung-egh 

NEU: Online-Beratungen rund um die Themen Hilfe zur 
Pfl ege und Eingliederungshilfe! Buchen Sie Ihren Termin unter: 
www.bezirk-unterfranken.de/Online-Beratung

Gut beraten – 
selbstbestimmt teilhaben!

Menschen helfen und das nicht umsonst
Neue Schulung zu Helfer*innen/ 
Alltagsbegleiter*innen im Februar/März 2025
Sie haben etwas Zeit übrig und wollen sie sinnvoll nutzen, in-
dem Sie Senior*innen mit Unterstützungsbedarf in deren Zu-
hause eine kleine Freude bereiten? 

Sie möchten gerne Gruppenangebote mitgestalten?

Sie möchten in Ihrem Leben aktiv sein und bleiben, egal wie 
alt Sie sind?

Sie möchten selbst entscheiden, wann, wie und wo?

Sie haben Lust darauf, nette Leute kennenzulernen, die das 
auch machen?

Und Sie freuen sich im Anschluss über eine kleine Belohnung?

RuDiMachts!, die Beratungs- und Kontaktstelle für Menschen 
mit Demenz, Angehörige und Senioren in Marktheidenfeld 
freut sich auf Sie.

Mit einer 30 stündigen kostenlosen Schulung im Februar/ 
März 2025, verteilt auf insgesamt 5 Montage (10.02., 17.02., 
24.02.,10.03.,17.03.2025) von jeweils 8:30 – 13:30 Uhr, sind Sie 
dabei. Sie erlangen neues und interessantes Wissen und Im-
pulse zu alters- und demenzspezifi schen Themen durch kom-
petente Dozent*innen und werden auf Ihre freiwilligen Einsät-
ze vorbereitet. Im Anschluss erhalten Sie ein Zertifi kat. 

Rufen Sie einfach mal unverbindlich an und informieren Sie 
sich bei:

Friederike Bähr & Beate Höfl ich & Jennifer Ferstl
Beratungs- und Kontaktstelle RuDiMachts!
Lehmgrubener Straße 18
97828 Marktheidenfeld
Tel.:09391/9864-113

E-Mail: rudimachts@rummelsberger.net

Internet: https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/stand-
orte/marktheidenfeld-beratungsstelle-rudimachts/angebote-
termine/

RuDiMachts!

ANZEIGEN

EG-Wohnung mit 2,5 Zimmer, 
teilmöbliert und mit Tageslichtbad 

an NR ohne Haustiere zu vermieten. Kaltmiete 650 €

Bei Interesse bitte eine E-Mail an: 77tank_fi lm@icloud.com
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Termine in den Mitgliedsgemeinden der VGem Helmstadt

Markt Remlingen
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter 

Di., 07.01.2025 19:00 Uhr Literaturkreistreff en Bücherei Literaturkreis
Sa., 11.01.2025 19:00 Uhr Jubiläumskonzert St. Andreas Kirche Evang. Kirchengemeinde
Di., 14.01.2025 14:00 Uhr Vortrag Sturzprävention Seniorenkreis Atempause
Di., 14.01.2025 19:00 Uhr Sitzung Marktgemeinderat Rathaus Marktgemeinde
Sa., 18.01.2025 13:00 Uhr Waldbegang mit Förster Schafhof Marktgemeinde
Sa., 18.01.2025 19:00 Uhr We will rock you Gemischter Chor Remlingen
So., 19.01.2025 16:00 Uhr We will rock you Gemischter Chor Remlingen
Mi., 22.01.2025 14:00 Uhr Rästube Gemeindesaal Rästube Remlingen
Sa., 25.01.2025 Altpapiersammlung TSV Remlingen
Sa., 25.01.2025 09:00 Uhr Frauenfrühstück Pfarrscheune Evang. Kirchengemeinde
Di., 04.02.2025 19:00 Uhr Literaturkreistreff en Bücherei Literaturkreis
Fr., 07.02.2025 19:31 Uhr RFG-Prunksitzung Remlinger Faschingsgesellschaft
Sa., 08.02.2025 19:31 Uhr RFG-Prunksitzung Remlinger Faschingsgesellschaft
So., 09.02.2025 14:01 Uhr Kinder- und Jugendsitzung Remlinger Faschingsgesellschaft
So., 02.03.2025 Faschingszug Remlinger Ortsvereine

Gemeinde Holzkirchen
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter 

Do., 09.01.2025 Wanderung ins neue Jahr Jungsenioren
Fr. 10.01.2025 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung Feuerwehrhaus Holzkirchen FFW Holzkirchen
Sa. 11.01.2025 13:00 Uhr Winterwanderung Marktplatz Holzkirchen Sängerrunde
Sa., 11.01.2025 13:00 Uhr Winterwanderung Marktplatz Holzkirchen FC Holzkirchen
Di., 14.01.2025 14:00 Uhr Treff en Vereinsheim Seniorenkreis Aalbachtal

Gemeinde Uettingen
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter

Sa., 11.01.2025 ab 9:00 Uhr Christbaumsammelaktion Freiw. Feuerwehr
Sa., 11.01.2025 18:30 Uhr Böhmischer Abend MGV Uettingen
So., 12.01.2025 18:30 Uhr Taizé-Gebet kath. Kirche kath. Kirche
Di., 14.01.2025 14:00 Uhr Vorstellung Seniorenzentrum Barbarossasaal Club 60
Mi., 15.01.2025 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Sitzungssaal Rathaus Gemeinderat
So., 19.01.2025 11:00 Uhr Neujahrsempfang Barbarossasaal Gemeinde Uettingen
Sa., 25.01.2025 Aalbachtalpokal Aalbachtalhalle TSV Uettingen
Sa., 25.01.2025 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung Music-Hall Aalbachtaler Musikverein
So., 26.01.2025 Aalbachtalpokal Aalbachtalhalle TSV Uettingen
Mo., 27.01.2025 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung Probenkeller Förderverein Aalbachtaler
Do., 30.01.2025 19:00 Uhr Mitgliederversammlung Fränkischer Landgasthof Trachten- u. Bürgerverein
Mi., 12.02.2025 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Sitzungssaal Rathaus Gemeinderat
Sa., 15.02.2025 18:00 Uhr KFC Prunksitzung Aalbachtalhalle Kleinpariser Faschings-Club
So., 16.02.2025 18:30 Uhr Taizé-Gebet kath. Kirche kath. Kirche
Do., 27.02.2024 18:33 Uhr Faschingsgottesdienst evang. St.-Bartholomäus-Kirche evangl. Kirche

Markt Helmstadt
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter

Do., 09.01.2025 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gasthaus "Krone"
Fr., 10.01.2025 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung Gasthaus "Grüner Baum" Feuerwehr Holzkirchhausen
So., 12.01.2025 15:00 Uhr Neujahrsempfang Hans-Böhm-Halle Marktgemeinde Helmstadt
Sa., 11.01.2025 Kesselfl eischessen FC Helmstadt
Sa., 11.01.2025 Generalversammlung Gartenbauverein
Mi., 15.01.2025 19:15 Uhr Marktgemeinderat Sitzung Sitzungssaal Rathaus Marktgemeinderat
Sa., 18.01.2025 Kappenabend Feuerwehr
Mi., 29.01.2025 14:00 Uhr Nachmittagskaff ee Pfarrheim Kath. Frauenbund
Mi., 05.02.2025 19:15 Uhr Marktgemeinderat Sitzung Sitzungssaal Rathaus Marktgemeinderat
Sa., 08.02.2025 Kappenabend Schützengesellschaft
Fr., 21.02.2025 19:31 Uhr Prunksitzung Faschingsclub
Sa., 22.02.2025 19:31 Uhr Prunksitzung Faschingsclub
Mi., 26.02.2025 19:15 Uhr Marktgemeinderat Sitzung Sitzungssaal Rathaus Marktgemeinderat
Sa., 22.03.2025 18:30 Uhr Generalversammlung Schützengesellschaft
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Mitteilungen aus der Gemeinde

Holzkirchen mit Wüstenzell

Mitteilungen aus der Gemeinde

Leserinnenfoto: Irmi Anton
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 Informationen der Gemeinde Holzkirchen

Abfallentsorgung

Restmüll:    Do. 09.01., Mi. 22.01. und Mi. 05.02.
Bioabfall:  Mi. 15.01. und Mi. 29.01.
Gelbe Tonne: Mo. 20.01.
Blaue Papiertonne: Mo. 13.01. und Mo. 10.02.

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn

Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters
Holzkirchen

Dienstag, 17:30 Uhr – 18:30 Uhr

Wüstenzell:
Dienstag, 18:30 – 19:30 Uhr 

Erreichbarkeit außerhalb der Sprechstunden:
Telefon: 0151- 125 863 06
E-Mail:  bgmholzkirchen@vgem-helmstadt.bayern.de

Bauhof:     E-Mail:  bauhof@holzkirchen-ufr.de

Wasserwart:  Tel. 09369-98 18 61

Hinweis: Der Wasserwart ist nur für die öff entliche Wasser-
versorgung der Gemeinde Holzkirchen verantwortlich. 

Private Installationen werden von ihm nicht durchgeführt.

Gemeindliche Bekanntmachungen

Im Bürgerinformationssystem der VGem 
Helmstadt haben Sie die Möglichkeit, einfach 
und schnell Informationen über öff entliche 
Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vie-
les mehr zu recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den folgenden Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

„Bürgerinfo leicht gemacht”

und erfahren Sie mehr über die Arbeit des Gemeinderates der 
Gemeinde Holzkirchen.

Denken Sie daran: Aktuelle Informationen, Nachrichten und 
Termine sowie das Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden 
der VGem Helmstadt fi nden Sie auch in der Gemeinde-App!

Holzkirchen / Wüstenzell 
Tel. 0151/176 585 73

Jeden FREITAG

Tour 1:  Abfahrt 
Wüstenzell Bergstraße/Kirchbergstraße 09:10 Uhr
 Aalbachtalstraße, Bushaltestelle 09:15 Uhr
Holzkirchen Nibelungenstraße, Bushaltestelle 09:20 Uhr
 Alte Straße, Bushaltestelle 09:25 Uhr

Tour 2:  Abfahrt 
Wüstenzell Bergstraße/Kirchbergstraße 13:00 Uhr
 Aalbachtalstraße, Bushaltestelle 13:05 Uhr
Holzkirchen Nibelungenstraße, Bushaltestelle 13:10 Uhr
 Alte Straße, Bushaltestelle 13:15 Uhr

Tour 3:  Abfahrt
Wüstenzell Bergstraße/Kirchbergstraße 15:10 Uhr
 Aalbachtalstraße, Bushaltestelle 15:15 Uhr
Holzkirchen Nibelungenstraße, Bushaltestelle 15:20 Uhr
 Alte Straße, Bushaltestelle 15:25 Uhr

Fahrplan Bürgerbus

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne veröff entlichen wir an dieser oder einer anderen Stelle in 
Ihrem Gemeindeteil schöne Fotomotive aus der Gemeinde, die 
Sie in Ihrem Garten, in Ihrer Umgebung oder beim Spaziergang 
in der Natur entdecken. 

Schicken Sie Ihre Bilder per E-Mail an vg@mageta-verlag.de, 

Betreff : Fotomotiv Holzkirchen... wir freuen uns darauf!

Iris Mende, Grafi k/Layout | MaGeTA-Verlag

Leserfotos

Wüstenzell im Morgennebel    - Leserfoto: Michael Kraft
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Allgemeine Informationen und wichtige Hinweise
zur Grundsteuer anlässlich der „Grundsteuerreform“
Berechnung und Höhe der Grundsteuer

Der Grundsteuer unterliegt der im Gemeindegebiet gelegene 
Grundbesitz, wobei man unterscheiden muss zwischen

–  Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (diese werden nach
 der Grundsteuer A besteuert)

–  Grundstücken (diese werden nach der Grundsteuer B 
 besteuert).

Grundlage für die Grundsteuerberechnung ist das Grundsteu-
ergesetz (GrStG) mit den hierzu ergangenen Änderungsgeset-
zen sowie dem von der Gemeinde im Rahmen der Haushalts-
satzung bzw. einer Hebesatzsatzung festgelegten Hebesatz.

Die Grundsteuer errechnet sich aus dem vom Finanzamt 
erlassenen Grundlagenbescheid, in welchem der Grund-
steuermessbetrag *) festgesetzt wird.

Dieser wird mit dem jeweiligen Hebesatz, der jährlich in der 
Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegt wird, multipliziert.
Derzeit gelten in den VGem-Mitgliedsgemeinden die folgenden 
Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A Grundsteuer B

Markt Helmstadt 300 240

Gemeinde Holzkirchen 400 230

Markt Remlingen 400 250

Gemeinde Uettingen 300 250

Einen sog. „Grundsteuerbescheid“ erhalten Sie nur, wenn die 
Grundsteuer erstmalig festgesetzt wird oder bereits bekannt 
gegebene Steuerbeträge zu ändern sind.

Der erteilte Bescheid gilt –auch hinsichtlich der Fälligkeiten– so 
lange, bis ein neuer Bescheid ergeht, d.h., dass die festgesetzten 
Beträge auch weiterhin zu den Fälligkeitstagen zu entrichten sind.

An Stelle der vierteljährlichen Fälligkeiten kann die Entrichtung 
des gesamten Jahresbetrages der Grundsteuer zum 1. Juli mit 
der Steuerverwaltung vereinbart werden, dies ist allerdings 
nur auf Antrag möglich, wobei dieser Antrag spätestens zum 
30. September des vorangegangenen Jahres gestellt sein muss.

Wechsel des Grundstückseigentümers
Geht das Grundstück auf einen anderen Eigentümer über, 
dann bleibt der bisherige Eigentümer so lange grundsteuer-
pfl ichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Ei-
gentümer fortgeschrieben hat.

Das im Laufe des Jahres übergegangene Grundstück wird dem 
neuen Eigentümer zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-
res zugerechnet.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der bisherige Eigentümer Steu-
erschuldner. Andere vertragliche Abmachungen ändern nichts 
an der Steuerpfl icht und können von der Steuerverwaltung lei-
der nicht berücksichtigt werden.

Fälligkeit der Grundsteuer
Grundsätzlich wird die festgesetzte Grundsteuer jährlich zu ei-
nem Viertel ihres Jahresbetrages fällig am:

15. Februar     /    15. Mai    /    15. August    /    15. November

Sofern der Jahresbetrag 15,00 Euro nicht übersteigt, so ist die-
ser jeweils zum 15. August fällig. Sollte der Jahresbetrag 30,00 
Euro nicht übersteigen, so ist je die Hälfte des Jahresbetrages 
am 15. Februar und am 15. August fällig.

Für den Fall, dass die angeforderte Grundsteuer nicht rechtzeitig 
gezahlt wird, werden für die rückständigen, auf fünfzig Euro nach 
unten abgerundeten Beträge Säumniszuschläge in Höhe von je
1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis erhoben.

Um Ihnen jedoch diesen unnötigen Ärger zu ersparen, emp-
fehlen wir Ihnen die Nutzung unseres Bankabbuchungsverfah-
rens. Einzugsermächtigungen sind den Bescheiden beigefügt.

Zu beachten ist:

Durch die evtl. Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirk-
samkeit des Grundsteuerbescheides nicht gehemmt, insbe-
sondere die Einhebung der angefochtenen Grundsteuer nicht 
aufgehalten.

Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpfl icht über-
haupt oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind nur durch 
Anfechtung beim zuständigen Finanzamt geltend zu machen.

*) Was ist bei einem Fehler bei der Berechnung des Grund-
steuermessbetrages zu tun?

Für inhaltliche Fehler in der Berechnung des Messbetrages ist 
das Finanzamt zuständig!

Das Finanzamt Würzburg hat die Kommunalverwaltungen im 
Landkreis Würzburg darüber informiert, dass aufgrund der 
zurzeit laufenden Umbaumaßnahmen nur ein stark verkleiner-
ter Service-Bereich existiert, in dem maximal ein Bearbeiter für 
Fragen zur Grundsteuer verfügbar ist.

Außerdem hat das Finanzamt darauf hingewiesen, dass eine 
persönliche Vorsprache im Finanzamt in der Regel nicht er-
forderlich ist. Änderungsanträge (s. hierzu insbesondere 
www.grundsteuer.bayern.de unter dem Punkt „Anzeige von 
Änderungen“) sollten nach Möglichkeit schriftlich unter Anga-
be des Aktenzeichens sowie einer Telefonnummer für Rückru-
fe entweder über Elster-Nachricht, E-Mail oder per Brief einge-
reicht werden.

Die Berichtigungen können zum Stichtag 1.1.2025 durchge-
führt werden, auch wenn der Fehler erst in 2025 gemeldet wird. 
Für eine persönliche Vorsprache sollte unbedingt aufgrund der 
oben genannten Einschränkungen über die Homepage des 
Finanzamts Würzburg online oder telefonisch ein Termin im 
Service-Center gebucht werden, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. Die telefonische Erreichbarkeit der Bearbeiter ist 
auf die Zeiten von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschränkt.

Grundsteuerreform – Bitte das/die beiliegende/n 
SEPA-Lastschriftmandat/e erteilen!
Sollten Sie einen oder mehrere Grundsteuerbescheid/e 
erhalten, in dem/denen Sie als Barzahler geführt wer-
den, so bitten wir Sie, das/die beiliegende/n SEPA-
Lastschriftmandat/e an die Verwaltungsgemeinschaft 
Helmstadt ausgefüllt zurückzusenden.

Für die Rückgabe stehen Ihnen ebenso die Briefkästen der Rat-
häuser Holzkirchen, Wüstenzell, Remlingen und Uettingen zur 
Verfügung.

Zum Fälligkeitstermin ergeht keine gesonderte Zahlungs-
erinnerung. Bei Nicht-Zahlung zum Termin geht eine Mah-
nung mit Mahngebühr und eventuell entstandenen Säumnis-
zuschlägen zu.

                                    Helmstadt               H



12 Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der VGem Helmstadt    Januar  2025

 Informationen der Gemeinde Holzkirchen

Öff entliche Gemeinderatssitzung 

Holzkirchen

Auszug aus der 
Gemeinderatssitzung 
09.12.2024

Gemeinderat

Klimaangepasstes Waldmanagement – Antragsstop

Im März 2024 hat die Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg 
w.V. (FBG) den Mitgliedsgemeinden der VGem für die Umset-
zung eines klimaangepassten Waldmanagements ein Angebot 
unterbreitet. Drei der vier VGem-Mitgliedsgemeinden haben 
beschlossen, die Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg w.V. 
mit Antragstellung zur Richtlinie für Zuwendungen zu einem 
klimaangepassten Waldmanagement zu beauftragen und im 
Falle der Bewilligung durch diese vollumfänglich durchführen 
zu lassen.

Mit Mail vom 07.11.2024 hat der Geschäftsführer der FBG mit-
geteilt, dass die Fachagentur Nachwachsende Rohstoff e e.V. 
(= Projektträger des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) in Abstimmung mit dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz (BMUV) auf Grund fehlender Haushaltsmittel 
alle Zuwendungsanträge zu einem klimaangepassten Waldma-
nagement ablehnt.

Der Vollzug des in der öff entlichen Sitzung des Gemeindera-
tes am 05.08.2024 unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten Be-
schlusses ist insofern nicht mehr möglich.

Welche Auswirkungen nunmehr die fehlenden Bewilligungen 
zur Durchführung eines klimaangepassten Waldmanagements 
auf die Personal- und Finanzierungsstruktur der Forstbetriebs-
gemeinschaft Würzburg w.V. künftig haben wird, wäre aus 
Sicht der Verwaltung zeit-nah vom Geschäftsleiter der FBG 
darzulegen.

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

Restaurierung der Gedenktafel am Rathaus Holzkirchen 
und der Fassade des alten Feuerwehrhauses

Im Rahmen der Bürgermeistersprechstunde wurde angeregt, 
das Kriegerdenkmal in Form einer Gedenktafel am Rathaus in 
Holzkirchen auf der Flurnummer 18 instand setzen zu lassen. 
Die Sandsteinplatte muss gereinigt werden, lose Teile ausge-
stemmt, Risse geschlossen und Fehlstellen ergänzt werden. 
Darüber hinaus soll die Platte lasiert und die Schrift nach al-

tem Muster farblich erneuert werden. Neben der Gedenktafel 
ist das Sandsteinmauerwerk der Vereinsküche im alten Feu-
erwehrhaus am Marktplatz ebenfalls restaurierungswürdig, da 
einige Sandsteine ausgetauscht werden müssen und die Fugen 
zu erneuern sind. Die Fa. Wittstadt aus Karlstadt-Laudenbach, 
als langjähriger Restaurationspartner bekannt, wurde gebe-
ten, einen Kostenvoranschlag bzw. ein Angebot zu erstellen. 
Das Angebot beläuft sich auf brutto 2.618,00 € für die Schrift-
platte. Die Reparatur am alten Feuerwehrhaus wird nach Auf-
wand angeboten: 120,00 € pro Steinersatz und 120,00 € pro 
Quadratmeter erneuerter Fuge. Für die Restaurierung der 
Schriftplatte ist ein Antrag auf Erteilung einer denkmalschutz-
rechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 BayDSchG beim Landratsamt 
Würzburg – Untere Denkmalschutzbehörde – zu stellen. Dar-
über hinaus kann über die unterfränkische Kulturstiftung des 
Bezirks Unterfranken ein Förderantrag in Höhe von 524,00 € 
gestellt werden. Der Eigenanteil der Gemeinde wäre somit bei 
2.094,00 €.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Restaurierungs-
maßnahme der Schrifttafel am Rathaus Holzkirchen, Fl.-Nr. 18 
im Jahr 2025 durchzuführen – vorbehaltlich der Genehmigung 
der Unteren Denkmalbehörde und der Bezuschussung durch 
die Unterfränkische Kulturstiftung. Der Vorsitzende wird er-
mächtigt, die notwendigen Anträge zu stellen sowie den Auftrag 
der Fa. Wittstadt zu erteilen. Die Restaurierung der Fassade des 
alten Feuerwehrhauses wird vorläufi g zurückgestellt.

Laufender Ortsstraßenunterhalt; Sanierung Alte Straße; 
hier: Beauftragung der Tiefbauarbeiten
In der Gemeinderatssitzung vom 17.01.2022 wurde unter TOP 
2 der öff entlichen Sitzung beschlossen, dass die Fa. Konrad 
Bau, Lauda-Königshofen für weitere drei Jahre mit den laufen-
den Ortsstraßen- und Tiefbaureparaturen im Gemeindegebiet 
beauftragt werden soll. In diesem Zuge wurde mit Datum vom 
20.11.2024 ein Angebot über die Sanierung der Alten Straße 
in Holzkirchen vorgelegt; dieses inhaltlich vorabgestimmte An-
gebot beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von 105.880,25 € 
brutto und wurde im Rahmen des noch für dieses Jahr gelten-
den Rahmenvertrags aufgestellt.

Zur Ausschöpfung des im laufenden Haushaltsjahr vorhande-
nen Ansatzes und zur Inanspruchnahme der nach heutigem 
Stand sehr günstigen Preise des auslaufenden Rahmenver-
trags soll die Beauftragung noch in diesem Kalenderjahr erfol-
gen.

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, die Fa. Konrad Bau 
gemäß dem Rahmenvertrag für den laufenden Ortsstraßen-
unterhalt und dem auf dieser Basis erstellten Angebot vom 
20.11.2024 mit einem Bruttogesamtbetrag von 105.880,25 € 
mit den Tiefbauarbeiten zur Sanierung der Alten Straße in Holz-
kirchen zu beauftragen.
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Holzkirchen ruft die Kinder auf zur Mitgestaltung
der 1250-Jahr-Feier!

Nach 2 Malworkshops mit Kindern hat sich schnell herauskris-
tallisiert, dass Kinder anders denken, als sich das Erwachsene 
so vorstellen. Denn beim Workshop im Haus des Kindes mit 
Grundschülern und Vorschulkindern wurde schnell klar, dass 
sich Kinder ganz schnell über ein Thema hinwegsetzen, wenn 
sie sich kreativ verausgaben wollen. 

Würden sich Erwachsene beim Thema „Mein schönes Holzkir-
chen“ vielleicht einen typischen Platz vorstellen, der markant 
für das fränkische Dorf ist, so sind Kinder da viel weniger be-
grenzt in ihrer Vorstellung. „Ich mal einen Schmetterling“ rief 
Nicole (4 Jahre) begeistert. „Ich male mich als Prinzessin“ meint 
eine andere 6-jährige. Der junge Luca malt eine Werkstatt mit 
Hebebühne und beeindruckenden Gerätschaften, die er als 
„Macher“ braucht und dem nächsten Kind fällt ein: „Oh ja wir 
malen einen Park, in dem ich mit meiner Familie in den Ferien 
war!“ Und schon hat das ganze kaum mehr mit dem Thema 
„Mein schönes Holzkirchen“ zu tun.

In vier Stunden „Malworkshop“ im Haus des Kindes entstehen 
schöne Bilder, gemalt von dreizehn verschiedenen Kindern. Je-
des Bild ist anders und alle haben etwas Besonderes. Weshalb 
sollte man da einen Wettbewerb daraus machen? Vielleicht ist 
die Idee auch veraltet und wir dürfen von den Kindern lernen, 
dass es doch viel mehr um das Ausleben der Kreativität geht 
und das Spiel mit den Farben und die Gestaltung an sich, ganz 
ohne Wettbewerb und Bewertung!

Und so nehmen wir das nun auch von unserem Nachwuchs an 
und streichen den Wettbewerb und rufen viel mehr dazu auf, 
unser Dorff est im Juni mit bunten Bildern von Kindern mitzu-
gestalten. 

Jedes Kind im Alter von 3 bis 18 Jahren, welches sich krea-
tiv verausgaben möchte, ist aufgerufen, sein Kunstwerk im 
Haus des Kindes abzugeben.

Angenommen werden Bilder auf Papier, Pappe oder Lein-
wand in der Größe von A4 bis zu einem Format A2. Die Bil-
der sind mit dem Namen des/der Künstler/in und dem Al-
ter zu beschriften. Eine Rückgabe der Originale kann nicht 
garantiert werden.

Die Bilder werden vom 1. Februar 2025 bis zum 1. Mai 2025 
angenommen. 

Die schönsten Motive werden in den verschiedenen Ständen 
des Dorff estes in Holzkirchen anlässlich der 1250-Jahr-Feier 
vom 28. bis 30. Juni 2025 ausgestellt.

Malen für die 1250-Jahr-Feier

      Tariftreue       Zukunftssicher       Familiengeführt

++

++ MIMIMITTT BBBERERERUFUFUFSS-S
ERERFAFAHRHRUNUNGG

ANZEIGEN

GF Klaus Dieter Straßner 01713316718   GF Michael Pfundt 015165260084

Goethestraße 16
97270 Kist

E-Mail:
haustechnik@strassner-pfundt.de
Internet:
strassner-pfundt-haustechnik.de

Haustechnik
Straßner & Pfundt GmbH
Installation · Heizungsbau

Aufkleber
150 x 60 mm
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Vereinsnachrichten

Der FC HOLZKIRCHEN lädt alle Interessierten herzlich ein zur

Winterwanderung
Samstag, 11. Januar

Treff punkt: 13:00 Uhr am Marktplatz in Holzkirchen

Um die Verpfl egung besser planen 
zu können, bitten wir um Anmeldung 
per Telefon o. WhatsApp bei 
Claus Pilsner: 0151-22052998

Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid!

Sängerrunde Holzkirchen

Liebe Holzkirchener!
Zum Jahresanfang möchte der Vereinsvorstand allen Holz-
kirchnern ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 
2025 wünschen. Das Jahr werden wir traditionsgemäß mit dem 
Altentag am 6. Januar einläuten. Alle Jung- und Altsenioren sind 
eingeladen, einen schönen Nachmittag (Einlass ab 14:00 Uhr) 
im Gemeindehaus bei Kaff ee und Kuchen, Wein und Bier, …. zu 
verbringen. Die Feuerwehr übernimmt den Busshuttle.

Letztes Jahr konnten wir ein schönes Kirschenmarktfest veran-
stalten. Angesichts der Menge an Arbeit im Vorfeld des Festes 
ist es ist immer für den Vorstand ermutigend zu sehen, wie gut 
das Fest angenommen wird. Dies dient als Ansporn, das Fest 
weiterhin als festen Bestandteil des Holzkirchener Veranstal-
tungskalenders auszurichten.

An dieser Stelle möchte ich etwas Werbung für den Verein 
und seine Aktivitäten machen. Unsere „Ausgrasdamen“ sor-
gen jahrein, jahraus dafür, dass Holzkirchen verschönert wird, 
sei es die Advents- und Osterdekoration am Rathaus, der Blu-
menschmuck, die aufgeräumten Blumenbeete und Plätze und 
vieles mehr. Sie sind die lebende Verkörperung des Verschö-
nerungsgedankens des Vereins -- und freuen sich über jede 
Verstärkung.  

Es ist immer erfrischend zu sehen, wie viele Holzkirchener bei 
unseren Aktivitäten mithelfen, sei es bei unserer Aufräumak-
tion „Putz-Munter“ oder bei unseren Festen. Wir würden uns 
aber freuen, wenn ein paar neue Gesichter dabei wären. Der 
Verein, und folglich unsere Dorfgemeinschaft, lebt von eurem 
Engagement. Sprecht uns an!

Auf ein persönliches Wort: ich werde mit Erreichen meines 
75. Lebensjahres als Vereinsvorsitzender zurücktreten. Ich hof-
fe sehr, dass die Suche nach einem/r NachfolgerIn erfolgreich 
sein wird.  

Nochmals unsere besten Wünsche für 2025.

Richard Lomax,  1. Vorsitzender

Verschönerungsverein
Holzkirchen

Rundum gelungene Weihnachtsfeier 
der Sängerrunde Holzkirchen
Am 8. Dezember 2024 lud die Sängerrunde Holzkirchen zur 
Weihnachtsfeier nach Dertingen in den Löwen ein. Mit advent-
lichen Liedern des gemischten Chors, einzelnen Darbietungen 
der Männer, Dreigesang der Damen und einigen modernen 
englischen Liedern der Frauen, war für alle etwas dabei. Ers-
te Vorsitzende Karin Eckert führte mit nachdenklichen Worten 
über Frieden und Weihnachtsstimmung durchs Programm. Sie 
bedankte sich mit einem Blumengruß bei Dirigentin Larissa 
Gersitz und Romy Fecher. Beim Andachtsjodler der Männer-
gruppe am Schluss sorgte Wolfgang Huppmann mit seinem 
Sologesang für den wohligen Gänsehautschauer.

DANKE & ALLES GUTE für 2025 !!! 

Wir danken allen, die bei unserer Weihnachtsfeier im 
Löwen in Dertingen dabei waren – für Eure Treue und 
Wertschätzung des Chorgesangs!  
Schön, dass es euch gibt.  

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf das neue Jahr mit euch, aufs 
Singen, Beisammensein und auf all die Feste, die wir 
mitgestalten dürfen. Wir wünschen euch einen guten 
Start in 2025 und nur das Allerbeste!  

Herzlichst eure Sängerrunde Holzkirchen e.V. 

Merowingerstraße 4
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 784094-7
www.weber-martin.de

Ihr
Paradigma 
Fachpartner

SCHON MAL ÜBER 
HEIZUNGSWECHSEL

NACHGEDACHT?
Auf uns können Sie sich verlassen! 

Bei einer unverbindlichen Erstberatung in unserer 
Ausstellung fi nden wir für Ihr Zuhause das passende 

Heizsystem. Rufen Sie gleich an und sichern Sie 
sich einen der begehrten Beratungstermine.

Wir sind Ihr regionaler
Paradigma Fachpartner

ANZEIGEN

Antikankauf Ernst seit über 60 Jahren 
WÜ, Seilerstr.21 - Tel.0931/29 69 68 65 

 
Möbel, Pelze+Leder, Zinn, Münzen, Silber u.v.m. 
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Vereinsnachrichten

Die Nachbarschaftshilfe 
„Wir helfen gerne“ 
hat das grundsätzliche Ziel, auf die 
Bedürfnisse von älteren und hilfsbedürfti-
gen Bürgerinnen und Bürger einzugehen.

Wir koordinieren Unterstützungsleistungen 
für die gesamte Bevölkerung, jedoch stehen 
ältere Menschen besonders im Fokus.

Folgende Dienstleistungen 
können wir anbieten:

- Unterstützung beim Einkauf
- Begleitung bei Arzt- und Behördengängen
- Besuche, Gespräche und Information
- Kleine Garten- und Hausarbeiten

(nicht regelmäßig, nur im Notfall)
- Kurzfristige Betreuung (stundenweise)
- Vorlesen und Spaziergänge
- Regelmäßige Nachfrage bei Alleinstehenden
- Hausaufgabenhilfe

Die Sprechstunden im Rathaus Wüstenzell entfallen bis auf 
Weiteres. Gerne kann ein persönlicher Termin vereinbart werden.

Wir sind zu jeder Zeit per E-Mail und telefonisch erreichbar.

Telefon: 0151- 61 57 91 82

E-Mail: nachbarschaftshilfe@holzkirchen-ufr.de

Nachbarschaftshilfe

Seniorenkreis Aalbachtal Wüstenzell

Seniorenkreis 
Das nächste Treff en des Seniorenkreises fi ndet am Dienstag, 
14. Januar, ab 14:00 Uhr im Vereinsheim statt.

Speiseplan: Räubertopf und Käsestangen

Senioren-Café 60+

Kontakt: Wolfgang Henke 09369 1279

Jürgen Kohrmann 09369 8105

Jungsenioren

„Wanderung ins neue Jahr“ am Donnerstag, 9. Januar

Treff punkt + Ziel geben wir rechtzeitig über die DorfApp be-
kannt!

Freuen uns auf Euch und vielen schönen Begegnungen in 2025!

Für die Jungsenioren

Josef u. Ursula Ballmann + Erika Baumann

Rückblick
Weihnachtsfeier

Über 60 Senioren und Helfer waren eingeladen zur Weih-
nachtsfeier, welche in diesem Jahr im Weingut Österlein in Der-
tingen stattfand. Einige Gäste kamen zur Fuß und viele nutzten 
den Bürgerbus der Gemeinde mit Fahrer Willi Weis.

Wolfgang begrüßte die Gäste und dankte nochmals allen für 
das Interesse und die Teilnahme bei den verschiedenen Ver-
anstaltungen im vergangenen Jahr.

Jürgen blickte zurück aufs Jahr mit vielen Veranstaltungen 
welche für die Senioren angeboten und auch rege besucht 
wurden. Höhepunkt waren der Ausfl ug zusammen mit den 
Holzkirchner Senioren, in diesem Jahr in die Rhön, und das 
Herbstfest im Pfarrheim..

Er dankte den ehrenamtlichen Helfern für die geleistete Arbeit 
und hoff t, dass diese Unterstützung auch im neuen Jahr so 
weitergeht. Auch im kommenden Jahr werden wieder zahlrei-
che Veranstaltungen angeboten.

Nach Kaff ee und Kuchen lies es sich der Nikolaus nicht neh-
men vorbeizuschauen und ebenfalls einen Rückblick aus sei-
ner Sicht zu halten. Weihnachtslieder und Gedichte waren zu 
hören, bevor dann das gemeinsame Abendessen eingenom-
men wurde. Bis in die späten Abendstunden saß man bei Ge-
sprächen und einem Gläschen Wein zusammen und nutzte im 
Anschluss den kostenlosen Busshuttle zurück nach Wüstenzell 
und Holzkirchen.

Foto: Jürgen Kohrmann

ANZEIGE
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ANZEIGEN

Edelmetallshop Würzburg | Wörthstraße 15 | 97082 Würzburg | www.edelmetallshop-wuerzburg.de DAS GOLDENE FUNDAMENT.

20g Goldbarren kostet Sie nur den 
aktuellen Goldpreis + 49€ statt 
den üblichen +70 Euro!

Aktionszeitraum:  02.01.25 - 08.02.25

UNSERE NEUJAHRSAKTION

raiba-hoechberg.de

Gewinnsparer werden & gewinnen

Spielend sparen und gewinnen!
Machen Sie jetzt als Gewinnsparer mit und erhalten Sie die 
Chance, jeden Monat tolle Sach- und Geldpreise zu gewinnen. 
Spielend einfach unterstützen Sie damit auch Ihre Region. Sie 
wollen mehr erfahren? Dann schauen Sie auf unserer Website 
vorbei: raiba-hoechberg.de/gewinnsparen.
Teilnahme am Gewinnsparen erst ab 18 Jahren möglich.

Abbildung ähnlich



Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der VGem Helmstadt    Januar 2025 17

Mitteilungen aus der Marktgemeinde

Remlingen
Mitteilungen aus der Marktgemeinde

GEMISCHTER CHOR REMLINGEN

Turnhalle Remlingen
Karten-VVK: Metzgerei Schumacher

SA 18.01.25 - 19:00
SO 19.01.25 - 16:00

Hanna Stollberger
Peter Sebold
Tobias Pawlick
Xaver Hauck 

Eintritt: 10,00 €
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Informationen des Marktes Remlingen

Restmüll:  Do. 09.01., Mi. 22.01. und Mi. 05.02.
Bioabfall: Mi. 15.01. und Mi. 29.01. 
Gelbe Tonne: Fr. 24.01.
Blaue Papiertonne:  Sa. 11.01. und Fr. 07.02.

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Abfallentsorgung

Rathaus Remlingen: Tel. 09369-2315
E-Mail: bgmremlingen@vgem-helmstadt.bayern.de

und   rathaus@remlingen.de

Rathaus geöff net:
 Montag  16:00 - 18:00 Uhr
 Mittwoch  10:00 - 12:00 Uhr
 Freitag  10:00 - 14:00 Uhr

Bürgermeister-Sprechstunde:
Montag und Mittwoch von 18:00 - 19:00 Uhr

Erreichbarkeit bei NOTFÄLLEN
                 Bürgermeister        Tel. 0152 59 50 31 24
                Bauhof:           Tel. 0162 15 65 318
                                Klärwärter:               Tel. 0152 28 81 21 06
                Wasserwart:           Tel. 0173 18 95 177

Besuchen Sie uns auch unter: www.remlingen.de

Gemeindliche Bekanntmachungen

Im Bürgerinformationssystem der VGem Helmstadt haben Sie 
die Möglichkeit, einfach und schnell Informationen über öff ent-
liche Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vieles mehr zu 
recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den folgenden 
Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

und erfahren Sie mehr über die Arbeit des 
Marktgemeinderates des Marktes Rem-
lingen.

Denken Sie daran: Aktuelle Informationen, 
Nachrichten und Termine sowie das Mit-
teilungsblatt der Mitgliedsgemeinden 
der VGem Helmstadt fi nden Sie auch in 
der Gemeinde-App!

„Bürgerinfo leicht gemacht”

Bürgerbus Remlingen

Liebe Bürgerinnen und Bürger !
JEDER wird auf Wunsch Zuhause abgeholt und auch              JEDER wird auf Wunsch Zuhause abgeholt und auch

wieder nach Hause gebracht!

Das Angebot gilt für ALLE, unabhängig von Alter
d G dh it t d & i t k t l !!oder Gesundheitszustand & ist kostenlos!!  

Es schont die Umwelt und fördert die Gemeinschaft.

Wiirr ststs ehen beiee  Frageg n geg rne zur Verfffügüggununggg
BBBüBüüüüüBBüBBüBBürgrrgerbbuuus/s/sss HHHHananandydyyyyy 00000000000151511 1/1////1/1//1////1/11171711717111111 6666666666655 5555 5555 858585555858855588 777333

E-E-E--E-E--EEE-E MaMaMaMMaaMaaililililililillilililililliiillililllliilllill:::::::::::::::::::::: rrrarrrrrarrr ththththtththtththththhthththhhhhhhhhhauauaaauaaauauaaaaaaa s@s@s@@s@@@@s@@@s@@@@@@@@@@@@rerererrererrrremlmliningeggeggggeggggggg n.n ddddddedeeeeededeeedededeedeeeeee 
ooooododoododooooooooooooodoooooooooooooo eeereeeeereeeereereeee TTTTTTTTTTTTTTTTTTTeleelelelelelelelelellellelelleleeeleleellelleeeeleleeeelellleeeeelelel......... 22222222232222222231111515151555555555555551155555555555551555115555551555555555555155555555 RRRRRRRRRRRRatttttttttttttttatttattttttttathahahahahahahahhhahahahahahahhhhhhhhahahahahaaahahahhahahahaahhahhahahahahahaaaaaaahhahahahahahhhahahahhhhh uusuusuususuuususususuususuususususuuuususssuususuusussuuuus RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRemememememememememememememmmemmmmmmmmemmmmmmememememmmmmmmmmmmmemmemememmeemmmliliiiilllililililllilillliilllllllilllllllillllllllllllll ngngngggngggggngggggngnggggggggeeeeeenenenenenenenenneeenennenennenneneneeenneneeeneneneeeeeeneneeeeneeeeeeeeneeneennn

Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge und 
Bücher müssen nicht in die blaue Altpapierton-
ne. Gerne holen wir immer am letzten Samstag im 
Monat ab 10:00 Uhr Ihre bereitgestellten Sachen ab. 

Nächster Termin: Samstag, 25. Januar

Altpapiersammlung des TSV Remlingen

Literaturkreis in Remlingen

Lust auf Lesen und neue Entdeckungen?
Wenn Sie ein Lieblingsbuch mit anderen teilen möchten, oder ein 
neues Lieblingsbuch fi nden wollen, dann sind Sie bei uns richtig.

Wir treff en uns in der Regel am 1. Dienstag im Monat
jeweils 19:00 Uhr in der Bücherei Remlingen. 

Nächste Termine: 
Dienstag, 7. Januar, Dienstag 4. Februar

Eingeladen sind alle Leser, gerne auch Zuhörer.
Bücherei in Remlingen, Am Kies 7, 97280 Remlingen

Wir freuen uns auf Sie!

Ansprechpartner ist: Ute Ebeling Telefon: 0162-9072467

Gemeindebücherei 
Remlingen

Öff nungszeiten: 
Di., 15:00 - 17:00 Uhr und Do., 17:00 - 19:00 Uhr

Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Das Bücherei-Team
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Allgemeine Informationen und wichtige Hinweise
zur Grundsteuer anlässlich der „Grundsteuerreform“
Berechnung und Höhe der Grundsteuer

Der Grundsteuer unterliegt der im Gemeindegebiet gelegene 
Grundbesitz, wobei man unterscheiden muss zwischen

–  Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (diese werden nach
 der Grundsteuer A besteuert)

–  Grundstücken (diese werden nach der Grundsteuer B 
 besteuert).

Grundlage für die Grundsteuerberechnung ist das Grundsteu-
ergesetz (GrStG) mit den hierzu ergangenen Änderungsgeset-
zen sowie dem von der Gemeinde im Rahmen der Haushalts-
satzung bzw. einer Hebesatzsatzung festgelegten Hebesatz.

Die Grundsteuer errechnet sich aus dem vom Finanzamt 
erlassenen Grundlagenbescheid, in welchem der Grund-
steuermessbetrag *) festgesetzt wird.

Dieser wird mit dem jeweiligen Hebesatz, der jährlich in der 
Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegt wird, multipliziert.
Derzeit gelten in den VGem-Mitgliedsgemeinden die folgenden 
Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A Grundsteuer B

Markt Helmstadt 300 240

Gemeinde Holzkirchen 400 230

Markt Remlingen 400 250

Gemeinde Uettingen 300 250

Einen sog. „Grundsteuerbescheid“ erhalten Sie nur, wenn die 
Grundsteuer erstmalig festgesetzt wird oder bereits bekannt 
gegebene Steuerbeträge zu ändern sind.

Der erteilte Bescheid gilt –auch hinsichtlich der Fälligkeiten– so 
lange, bis ein neuer Bescheid ergeht, d.h., dass die festgesetzten 
Beträge auch weiterhin zu den Fälligkeitstagen zu entrichten sind.

An Stelle der vierteljährlichen Fälligkeiten kann die Entrichtung 
des gesamten Jahresbetrages der Grundsteuer zum 1. Juli mit 
der Steuerverwaltung vereinbart werden, dies ist allerdings 
nur auf Antrag möglich, wobei dieser Antrag spätestens zum 
30. September des vorangegangenen Jahres gestellt sein muss.

Wechsel des Grundstückseigentümers
Geht das Grundstück auf einen anderen Eigentümer über, 
dann bleibt der bisherige Eigentümer so lange grundsteuer-
pfl ichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Ei-
gentümer fortgeschrieben hat.

Das im Laufe des Jahres übergegangene Grundstück wird dem 
neuen Eigentümer zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-
res zugerechnet.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der bisherige Eigentümer Steu-
erschuldner. Andere vertragliche Abmachungen ändern nichts 
an der Steuerpfl icht und können von der Steuerverwaltung lei-
der nicht berücksichtigt werden.

Fälligkeit der Grundsteuer
Grundsätzlich wird die festgesetzte Grundsteuer jährlich zu ei-
nem Viertel ihres Jahresbetrages fällig am:

15. Februar     /    15. Mai    /    15. August    /    15. November

Sofern der Jahresbetrag 15,00 Euro nicht übersteigt, so ist die-
ser jeweils zum 15. August fällig. Sollte der Jahresbetrag 30,00 
Euro nicht übersteigen, so ist je die Hälfte des Jahresbetrages 
am 15. Februar und am 15. August fällig.

Für den Fall, dass die angeforderte Grundsteuer nicht rechtzeitig 
gezahlt wird, werden für die rückständigen, auf fünfzig Euro nach 
unten abgerundeten Beträge Säumniszuschläge in Höhe von je
1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis erhoben.

Um Ihnen jedoch diesen unnötigen Ärger zu ersparen, emp-
fehlen wir Ihnen die Nutzung unseres Bankabbuchungsverfah-
rens. Einzugsermächtigungen sind den Bescheiden beigefügt.

Zu beachten ist:

Durch die evtl. Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirk-
samkeit des Grundsteuerbescheides nicht gehemmt, insbe-
sondere die Einhebung der angefochtenen Grundsteuer nicht 
aufgehalten.

Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpfl icht über-
haupt oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind nur durch 
Anfechtung beim zuständigen Finanzamt geltend zu machen.

*) Was ist bei einem Fehler bei der Berechnung des Grund-
steuermessbetrages zu tun?

Für inhaltliche Fehler in der Berechnung des Messbetrages ist 
das Finanzamt zuständig!

Das Finanzamt Würzburg hat die Kommunalverwaltungen im 
Landkreis Würzburg darüber informiert, dass aufgrund der 
zurzeit laufenden Umbaumaßnahmen nur ein stark verkleiner-
ter Service-Bereich existiert, in dem maximal ein Bearbeiter für 
Fragen zur Grundsteuer verfügbar ist.

Außerdem hat das Finanzamt darauf hingewiesen, dass eine 
persönliche Vorsprache im Finanzamt in der Regel nicht er-
forderlich ist. Änderungsanträge (s. hierzu insbesondere 
www.grundsteuer.bayern.de unter dem Punkt „Anzeige von 
Änderungen“) sollten nach Möglichkeit schriftlich unter Anga-
be des Aktenzeichens sowie einer Telefonnummer für Rückru-
fe entweder über Elster-Nachricht, E-Mail oder per Brief einge-
reicht werden.

Die Berichtigungen können zum Stichtag 1.1.2025 durchge-
führt werden, auch wenn der Fehler erst in 2025 gemeldet wird. 
Für eine persönliche Vorsprache sollte unbedingt aufgrund der 
oben genannten Einschränkungen über die Homepage des 
Finanzamts Würzburg online oder telefonisch ein Termin im 
Service-Center gebucht werden, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. Die telefonische Erreichbarkeit der Bearbeiter ist 
auf die Zeiten von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschränkt.

Grundsteuerreform – Bitte das/die beiliegende/n 
SEPA-Lastschriftmandat/e erteilen!
Sollten Sie einen oder mehrere Grundsteuerbescheid/e 
erhalten, in dem/denen Sie als Barzahler geführt wer-
den, so bitten wir Sie, das/die beiliegende/n SEPA-
Lastschriftmandat/e an die Verwaltungsgemeinschaft 
Helmstadt ausgefüllt zurückzusenden.

Für die Rückgabe stehen Ihnen ebenso die Briefkästen der Rat-
häuser Holzkirchen, Wüstenzell, Remlingen und Uettingen zur 
Verfügung.

Zum Fälligkeitstermin ergeht keine gesonderte Zahlungs-
erinnerung. Bei Nicht-Zahlung zum Termin geht eine Mah-
nung mit Mahngebühr und eventuell entstandenen Säumnis-
zuschlägen zu.

                                    Helmstadt               H
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Vereinsnachrichten

Öff entliche Marktgemeinderatssitzung 
Remlingen
Dienstag, 
14. Januar, 19:00 Uhr
im Rathaussaal Remlingen

Marktgemeinderat

Keller als Überwinterungsquartiere für Fledermäuse
In Ergänzung zum Fledermausprojekt 
2024 wollen wir im Januar zusammen mit 
Frau Ullrich (Büro Fabion) Remlinger Kel-
ler auf überwinternde Fledermäuse über-
prüfen. Geeignete Keller sind z.B. wenig 
ungenutzte Gewölbekeller unter Scheu-
nen oder Erdkeller. 

Vielleicht haben Sie bereits früher Fledermäuse in oder in der 
Nähe Ihres Kellers beobachtet? 

Teilen Sie uns dies gerne mit unter 

E-Mail: bnremlingen@t-online.de oder 

telefonisch unter 2847 (Stenke, abends). 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Anfrage Zugang zu 
Ihrem Keller gewähren würden. 

Sie helfen uns damit, weitere Erkenntnisse zur Remlinger 
Fledermauswelt zu bekommen.

BUND Naturschutz - 
Ortsgruppe Remlingen

Musikkapelle 
„Auftakt“ Remlingen

ANZEIGEN

Waldbegang

Die Marktgemeinde lädt alle Interessierten ein zum 

Waldbegang 
mit Förster Robin Kreuzberger.

am Samstag, 18. Januar

Treff punkt ist um 13:00 Uhr am Schafhof 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften.
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Vereinsnachrichten
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PUTZ.MUNTER 2025
Aktionswoche für einen
sauberen Landkreis
21.02.– 01.03.2025
Jetzt als Gruppe oder Einzelperson anmelden
und die Natur von wilden Müllablagerungen
befreien! Ausführliche Infos und Anmeldeformular
unter www.team-orange.info/putzmunter

15.2.
2025

NICHT VERGESSEN ! Die Abfallgebühr ist fällig am:

team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931 / 6156 400
www.team-orange.info | info@team-orange.info
Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

Packen
wir es an!

ANPASSUNG DER ABFALLGEBÜHREN
zum 1.1.2025
Ab Januar 2025 gelten im Landkreis
Würzburg neue Abfallgebühren:

BEHÄLTER JAHRESGEBÜHR

60 Liter Restmüll 231,69 €

90 Liter Restmüll 295,10 €

120 Liter Restmüll 358,51 €

240 Liter Restmüll 612,14 €

1.100 Liter Restmüll 2.461,31 €

Zusatzbehälter 120 Liter Bio 71,70 €

Gestiegene Kosten insbesondere in den Bereichen
Energie, Entsorgung, Personal und Transport
erfordern eine Anpassung der Abfallgebühren.

Jeder Grundstückseigentümer erhält in der zweiten 
Januarwoche per Post einen neuen Abfallgebühren-
bescheid.

1. Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Das Formular hierfür erhalten Sie:
◾ online www.team-orange.info/formulare
◾ in unserem KundenCenter in Veitshöchheim
◾ in allen Gemeindeverwaltungen

2. Jährliche Überweisung auf das folgende Konto:
Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE05 7905 0000 0043 8664 58
BIC: BYLADEM1SWU

Bitte unbedingt die jeweilige Objektnummer angeben. 
Diese finden Sie auf Ihrem aktuellen Gebührenbescheid.

So können Sie die Abfall-
gebühren bezahlen:

Auf der Homepage von team orange erhalten Sie 
weitere Informationen zu allen Fragen rund um die 
Abfallwirtschaft.
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Mitteilungen aus der Gemeinde

Uettingen
Mitteilungen aus der Gemeinde



24 Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der VGem Helmstadt    Januar  2025

Informationen der Gemeinde Uettingen

Bauhof:  09369 9817290 |E-Mail: bauhof@uettingen.de
   Mo. – Do.  7:00 - 16:15 Uhr    und     Fr. 7:00  -  12:00  Uhr

Rathaus Uettingen Tel. 82 18
E-Mail: bgmuettingen@vgem-helmstadt.bayern.de

Neue Sprechstundenzeit
des Bürgermeisters

Mittwoch 17:30 – 18:30 Uhr
Darüber hinaus nach telefonischer Terminabsprache

unter der Handy-Nr. 0171 - 711 10 17

Wenn das Rathaus nicht besetzt ist, 
wird Ihr Anruf an die VGem Helmstadt weitergeleitet.

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter

www.uettingen.de  

Notariat Marktheidenfeld
Nächste Sprechtage: 

Donnerstag, 9. Januar u. Donnerstag, 23. Januar
von 17:00 – 18:30 Uhr 

im Rathaus Uettingen.

Terminvereinbarung: 09391-98 680

Gemeindliche Bekanntmachungen

Im Bürgerinformationssystem der VGem Helmstadt haben Sie 
die Möglichkeit, einfach und schnell Informationen über öf-
fentliche Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vieles mehr 
zu recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den nachfolgenden Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

und erfahren Sie mehr über die Arbeit des 
Gemeinderates der Gemeinde Uettingen

Denken Sie daran, aktuelle Informationen, 
Nachrichten und Termine sowie das Mit-
teilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der 
VGem Helmstadt fi nden Sie auch in der 
Gemeinde-App!

„Bürgerinfo leicht gemacht”

Abfallentsorgung

Restmüll:    Di. 14.01. und Di. 28.01.
Bioabfall:  Mi. 08.01., Di. 21.01. und Di. 04.02.
Gelbe Tonne: Mo. 20.01.
Blaue Papiertonne: Mo. 13.01.

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn

Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Bücherei Uettingen

Die Bücherei Uettingen ist 
jeden Montag

zwischen 15:00 und 17:00 Uhr geöff net.

Öff entliche Gemeinderatssitzungen 
Uettingen
Mittwoch, 15. Januar,   19:00 Uhr
Mittwoch, 12. Februar, 19:00 Uhr

Sitzungssaal, Rathaus Uettingen

Gemeinderat

Auszug aus der Sitzung 
vom 04.12.2024 

Photovoltaik-Freifl ächen-Anlagen 
in der Gemeinde Uettingen; PV-FFA-Konzept 

Die Anfragen zur Errichtung von Freifl ächen-Photovoltaik-Anla-
gen mehren sich auch in der Gemeinde Uettingen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Aufstellung von Bau-
leitplänen ureigenste Aufgabe der Gemeinde ist (§ 1 Abs. 3 Satz 
1 BauGB). Ein Rechtsanspruch von Dritten besteht hierzu nicht 
(§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Es obliegt daher in jedem Einzelfall 
der Entscheidung der für die Planung zuständigen Gemeinde, 
ein entsprechendes Verfahren einzuleiten oder nicht. 

Im Rahmen ihrer Planungshoheit kann die Gemeinde festle-
gen, wo sie Freifl ächen-Photovoltaik-Anlagen zulassen möchte 
oder auch nicht. Ausnahme hierzu schaff t § 35 Abs. 1 Nr. 8 b 
BauGB, da PV-Freifl ächenanlagen längs von Autobahnen oder 
Schienenwegen bis zu einer Entfernung von bis zu 200m, ge-
messen vom äußeren Fahrbahnrand, privilegiert sind und hier-
zu keine Bauleitplanung erforderlich ist. 

Der Bayerische Gemeindetag gab den Gemeinden bereits 2023 
Empfehlungen für eine geordnete Planung beim Umgang mit 
PV-Freifl ächenanlagen. Nur das Abwarten auf einen Investor ist 
dabei die schlechteste Lösung. Präzedenzfälle werden geschaf-
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fen, wie geht man mit weiteren Anfragen um, werden wirklich 
die für die Gemeinde guten Standorte genutzt oder nur die für 
den Investor. 

Deshalb gibt es die Empfehlung zur Schaff ung einer Leitlinie 
durch die Erstellung eine PV-Freifl ächenkonzeptes. Welche Flä-
chen sind geeignet? In welchem Umfang möchte man solche 
Flächen haben? Welche anderen erneuerbaren Energieerzeu-
ger sind vorhanden? Werden Einnahmen für die Gemeinde 
und damit der gesamten Bevölkerung erzielt oder nur einzel-
ner Privater? 

Eine Mitgliedsgemeinde der VGem hat sich eine solche Leitlinie 
aufgestellt. Dabei hat die Gemeinde die vorhandene Boden- 
und Flächenstruktur der eigenen Gemarkung genau betrach-
tet. Beispielhaft eine Aufzählung der Festlegungskriterien: 

- Die Gesamtfl äche für PV-Freifl ächenanlagen im Gemeindege-
biet beträgt X ha (z. B. er-rechnet aus einem Prozentsatz der 
gesamten Gemeindefl äche; bestehende PV-FFA oder auch 
andere Energieerzeuger wie Windkraft sollten durchaus mit-
berücksichtigt werden) 

- PV-Freifl ächen dürfen nur auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen mit einer max. Bonität/Wertzahl errichtet werden (z. 
B. Bonitätszahl 40 auf mind. 51 % der Projektfl äche) 

- PV-Freifl ächenanlagen sollen eine Mindestgröße von X ha ha-
ben 

- PV-Freifl ächenanlagen sollen nicht im direkten Sichtbereich 
von der Wohnbebauung liegen 

- Eine Bürgerbeteiligung an der PV-Freifl ächenanlage ist vom 
Projektentwickler einzuräumen. 

- …… 

Aufgrund der vorhandenen Versorgungsstruktur und Größe 
der Gemarkung könnte die Gemeinde aber auch festlegen, 
dass bereits ausreichende Flächen der erneuerbaren Energie-
erzeugung vorhanden sind (PV-FFA, Windkraft, etc.) und in 
Abwägung der Gesamtbetrachtung weitere Flächen nicht zur 
Verfügung gestellt werden (siehe oben „Planungshoheit der 
Gemeinde“). Ausnahme: längs von Autobahnen und Schienen-
verkehr. 

Möchte die Gemeinde weitere erneuerbare Energieerzeu-
gungsanlagen zulassen, empfi ehlt sich die Aufstellung einer 
Leitlinie. Damit legt eine Gemeinde fest, wo sie im Rahmen 
ihrer Planungshoheit solche Projekte wünscht und wo nicht. 
Dem zunächst hohen Aufwand der Betrachtung und Befas-
sung durch das Gemeindegremium folgt dann eine geordnete 
Planung. 

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Südlink; Antrag TransnetBW auf Grabungserlaubnis 
für Baulager auf Fl.Nrn. 1174 und 1175; hier: gemeindl. 
Stellungnahme gem. Art. 15 BayDSchG 

Die TransnetBW GmbH hat als Trägerin des Projekts „Südlink“ 
beim Landratsamt Würzburg als unterer Denkmalschutzbe-
hörde einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis im 
Zusammenhang mit der Errichtung eines Baulagers auf den in 
Privatbesitz befi ndlichen Grundstücken Fl.Nr. 1174 und 1175 
Gemarkung Uettingen eingereicht. 

Hintergrund des Antrags im Rahmen des Südlink-Projekts ist 
die geplante Errichtung eines Baulagers östlich von Uettingen 
für die anstehenden Leitungsverlegungsarbeiten. Da sich die-
ses Vorhaben in einem Bereich befi ndet, in dem ein Boden-
denkmal zu vermuten oder anzunehmen ist und für die La-

gerfl äche Bodenabtragungen und Aufschotterungen erfolgen 
sollen, ist eine entsprechende denkmalschutzrechtliche Er-
laubnis erforderlich. 

Im Rahmen des denkmalschutzrechtlichen Verfahrens wur-
de die Gemeinde Uettingen vom Landratsamt mit Mail vom 
20.11.2024 um Stellungnahme gem. Art. 15 BayDSchG gebe-
ten. 

Hierzu ist festzustellen, dass sich der Standort des geplanten 
Baulagers auf Privatgrundstücken befi ndet und hier keine 
nähere Kenntnis über ein evtl. Bodendenkmal in diesem Be-
reich besteht. Bedenken bzw. Einwendungen sind insoweit aus 
gemeindlicher Sicht nicht veranlasst; die Entscheidung über 
den Antrag erfolgt durch das Landratsamt als untere Denkmal-
schutzbehörde. 

Der Gemeinderat beschließt, im Rahmen des denkmalschutz-
rechtlichen Verfahrens für die beantragte Grabungserlaubnis 
zur Errichtung eines Baulagers auf den Fl.Nrn. 1174 und 1175 
Gemarkung Uettingen keine Bedenken bzw. Einwendungen vor-
zutragen.

Herzliche Einladung
an alle Bürgerinnen und Bürger

zum 

Neujahrsempfang

der 

Gemeinde Uettingen

am Sonntag, 19. Januar 2025,
um 11:00 Uhr im Barbarossasaal

Neujahrsempfang 
der Gemeinde Uettingen

ANZEIGE
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Informationen der Gemeinde Uettingen

Allgemeine Informationen und wichtige Hinweise
zur Grundsteuer anlässlich der „Grundsteuerreform“
Berechnung und Höhe der Grundsteuer

Der Grundsteuer unterliegt der im Gemeindegebiet gelegene 
Grundbesitz, wobei man unterscheiden muss zwischen

–  Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (diese werden nach
 der Grundsteuer A besteuert)

–  Grundstücken (diese werden nach der Grundsteuer B 
 besteuert).

Grundlage für die Grundsteuerberechnung ist das Grundsteu-
ergesetz (GrStG) mit den hierzu ergangenen Änderungsgeset-
zen sowie dem von der Gemeinde im Rahmen der Haushalts-
satzung bzw. einer Hebesatzsatzung festgelegten Hebesatz.

Die Grundsteuer errechnet sich aus dem vom Finanzamt 
erlassenen Grundlagenbescheid, in welchem der Grund-
steuermessbetrag *) festgesetzt wird.

Dieser wird mit dem jeweiligen Hebesatz, der jährlich in der 
Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegt wird, multipliziert.
Derzeit gelten in den VGem-Mitgliedsgemeinden die folgenden 
Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A Grundsteuer B

Markt Helmstadt 300 240

Gemeinde Holzkirchen 400 230

Markt Remlingen 400 250

Gemeinde Uettingen 300 250

Einen sog. „Grundsteuerbescheid“ erhalten Sie nur, wenn die 
Grundsteuer erstmalig festgesetzt wird oder bereits bekannt 
gegebene Steuerbeträge zu ändern sind.

Der erteilte Bescheid gilt –auch hinsichtlich der Fälligkeiten– so 
lange, bis ein neuer Bescheid ergeht, d.h., dass die festgesetzten 
Beträge auch weiterhin zu den Fälligkeitstagen zu entrichten sind.

An Stelle der vierteljährlichen Fälligkeiten kann die Entrichtung 
des gesamten Jahresbetrages der Grundsteuer zum 1. Juli mit 
der Steuerverwaltung vereinbart werden, dies ist allerdings 
nur auf Antrag möglich, wobei dieser Antrag spätestens zum 
30. September des vorangegangenen Jahres gestellt sein muss.

Wechsel des Grundstückseigentümers
Geht das Grundstück auf einen anderen Eigentümer über, 
dann bleibt der bisherige Eigentümer so lange grundsteuer-
pfl ichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Ei-
gentümer fortgeschrieben hat.

Das im Laufe des Jahres übergegangene Grundstück wird dem 
neuen Eigentümer zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-
res zugerechnet.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der bisherige Eigentümer Steu-
erschuldner. Andere vertragliche Abmachungen ändern nichts 
an der Steuerpfl icht und können von der Steuerverwaltung lei-
der nicht berücksichtigt werden.

Fälligkeit der Grundsteuer
Grundsätzlich wird die festgesetzte Grundsteuer jährlich zu ei-
nem Viertel ihres Jahresbetrages fällig am:

15. Februar     /    15. Mai    /    15. August    /    15. November

Sofern der Jahresbetrag 15,00 Euro nicht übersteigt, so ist die-
ser jeweils zum 15. August fällig. Sollte der Jahresbetrag 30,00 
Euro nicht übersteigen, so ist je die Hälfte des Jahresbetrages 
am 15. Februar und am 15. August fällig.

Für den Fall, dass die angeforderte Grundsteuer nicht rechtzeitig 
gezahlt wird, werden für die rückständigen, auf fünfzig Euro nach 
unten abgerundeten Beträge Säumniszuschläge in Höhe von je
1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis erhoben.

Um Ihnen jedoch diesen unnötigen Ärger zu ersparen, emp-
fehlen wir Ihnen die Nutzung unseres Bankabbuchungsverfah-
rens. Einzugsermächtigungen sind den Bescheiden beigefügt.

Zu beachten ist:

Durch die evtl. Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirk-
samkeit des Grundsteuerbescheides nicht gehemmt, insbe-
sondere die Einhebung der angefochtenen Grundsteuer nicht 
aufgehalten.

Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpfl icht über-
haupt oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind nur durch 
Anfechtung beim zuständigen Finanzamt geltend zu machen.

*) Was ist bei einem Fehler bei der Berechnung des Grund-
steuermessbetrages zu tun?

Für inhaltliche Fehler in der Berechnung des Messbetrages ist 
das Finanzamt zuständig!

Das Finanzamt Würzburg hat die Kommunalverwaltungen im 
Landkreis Würzburg darüber informiert, dass aufgrund der 
zurzeit laufenden Umbaumaßnahmen nur ein stark verkleiner-
ter Service-Bereich existiert, in dem maximal ein Bearbeiter für 
Fragen zur Grundsteuer verfügbar ist.

Außerdem hat das Finanzamt darauf hingewiesen, dass eine 
persönliche Vorsprache im Finanzamt in der Regel nicht er-
forderlich ist. Änderungsanträge (s. hierzu insbesondere 
www.grundsteuer.bayern.de unter dem Punkt „Anzeige von 
Änderungen“) sollten nach Möglichkeit schriftlich unter Anga-
be des Aktenzeichens sowie einer Telefonnummer für Rückru-
fe entweder über Elster-Nachricht, E-Mail oder per Brief einge-
reicht werden.

Die Berichtigungen können zum Stichtag 1.1.2025 durchge-
führt werden, auch wenn der Fehler erst in 2025 gemeldet wird. 
Für eine persönliche Vorsprache sollte unbedingt aufgrund der 
oben genannten Einschränkungen über die Homepage des 
Finanzamts Würzburg online oder telefonisch ein Termin im 
Service-Center gebucht werden, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. Die telefonische Erreichbarkeit der Bearbeiter ist 
auf die Zeiten von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschränkt.

Grundsteuerreform – Bitte das/die beiliegende/n 
SEPA-Lastschriftmandat/e erteilen!
Sollten Sie einen oder mehrere Grundsteuerbescheid/e 
erhalten, in dem/denen Sie als Barzahler geführt wer-
den, so bitten wir Sie, das/die beiliegende/n SEPA-
Lastschriftmandat/e an die Verwaltungsgemeinschaft 
Helmstadt ausgefüllt zurückzusenden.

Für die Rückgabe stehen Ihnen ebenso die Briefkästen der Rat-
häuser Holzkirchen, Wüstenzell, Remlingen und Uettingen zur 
Verfügung.

Zum Fälligkeitstermin ergeht keine gesonderte Zahlungs-
erinnerung. Bei Nicht-Zahlung zum Termin geht eine Mah-
nung mit Mahngebühr und eventuell entstandenen Säumnis-
zuschlägen zu.

                                    Helmstadt                                       H
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                                                                Vereinsnachrichten

Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Trachtlerinnen und Trachtler,

an unsere Mitgliederversammlung am 

Donnerstag, 30. Januar, Beginn 19:00 Uhr.

im "Fränkischen Landgasthof" darf erinnert werden.

Es ergeht herzliche Einladung. Gäste sind herzlich willkommen.

Tagesordnung:
1. Eröff nung und Begrüßung – Feststellung der satzungsgmäßen
 Einberufung und Beschlussfähigkeit der Versammlung

2. Bericht der Vorsitzenden

3. Bericht der Kassiererin

4. Entlastung

5. Bericht der Schriftführerin

6. Vorstellung der Satzungsänderung (wie letztes Jahr 
 besprochen) Änderung der Wahlzeit des Vorstandes
 von 2 auf 5 Jahre, damit wir im nächsten Jahr für 
 5 Jahre Amtszeit wählen können

7. Abstimmung über Satzungsänderung Änderung der 
 Wahlzeit des Vorstandes von 2 auf 5 Jahre

8. Termine 2025

9. Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft freut sich über eine rege Teilnahme.

Gez. N. Schätzlein – 1. Vorsitzende

Trachten- und 
Bürgerverein 
Uettingen 

Kleinpariser 
Faschings-Club

ANZEIGE

Leserinnenfoto: Claudia Wachter



28 Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der VGem Helmstadt    Januar  2025

Vereinsnachrichten

Turn- u. Sportverein Uettingen 1910 e.V.

Die Januar-
Ausgabe ist da! 

Viel Spaß 
beim Lesen.

Ab dem 7.1.25 starten wir wieder mit unseren Kursen
Mo., 08:30 - 09:30 Uhr Fit in den Tag mit Eva
 18:45 - 19:45 Uhr Rückenschule mit Kristin 
 18:30  Lauftreff  am Sportplatz mit Andi
 20:00 - 20:45 Uhr Yoga mit Denise

Di., 09:00 - 10:00 Uhr Beckenboden-Training mit Helga
 19:30 - 20:30 Uhr Bodyforming mit Katharina

Mi., 17:40 - 18:40 Uhr Richtig fi t ab 60 mit Helga
 18:50 - 19:50 Uhr Wirbelsäulengymnastik mit Eva

Do., 09:30 - 10:30 Uhr Eltern-Kind-Turnen mit Anna-Lena 
 18:30 - 19:30 Uhr Fit'n Hoop mit Kristin

Fr., 15:00 - 15:45 Uhr Kinderturnen I 3-4 Jahre
  Team Kinderturnen
 15:45 - 16:30 Uhr Kinderturnen II ab 5 Jahren
  Team Kinderturnen
 19:30 - 21:30 Uhr Herrengymnastik mit Rüdiger

So., 11:30 - 12:30 Uhr Spiel, Spaß, Sport mit Celine u. Eva

ANZEIGE

Helfen Sie 
Mädchen, 
sich zu entfalten.
Mit einer Patenschaft 
eine Chance geben.

Werden 
Sie Pat:in!
plan.de
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                                                                Vereinsnachrichten

Aalbachtaler 
Musikverein

WIR suchen dich!
Du willst mit anderen begeisterten Musikern in einer Kapelle spielen?
Gemeinsam Spaß haben und endlich nicht mehr nur für dich alleine 
musizieren?
Mit super Stimmung und toller Musik die Bühnen dieser Welt rocken?
Zeigen, was du kannst und was in dir steckt?
Einfach ein Instrument lernen?
Du bist neu im Ort und suchst Anschluss?

Dann komm zu uns! 
Wir haben für alle Altersklassen und Interessen etwas dabei:
Musikalische Früherziehung - ca. 3-6 Jahre
Flötengruppe - ca. 6-8 Jahre
Aalbachtaler Schülerkapelle - 
ca. 8-12 Jahre
Aalbachtaler Jugendkapelle - 
ca. 12-17 Jahre
Aalbachtaler Franken - ab 18 Jahre
Aalbachtaler Dorfmusikanten - 
alle herzlich willkommen 
zu schöner Blasmusik - ca. 20-99 Jahre

PS: Auch Schnuppertermine zu gemeinsamen Proben des ge-
samten Vereins, bei denen Jung und Alt zusammentreff en, sind 
1 x im Monat möglich.

Also hol die „Hupe” (wieder) raus und ab auf die Bühne. 
Let's fetz'

Klick dich rein und informiere dich oder ruf einfach an. 
Wir freuen uns auf DICH!

Thomas Roos  Tel. 0174-59 31 960,   
www.aalbachtaler-musikverein.de

Vielen Dank!
sagen wir allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns mit einer 
Spende beim Standkonzert am Kirchplatz nach dem evangeli-
schen Gottesdienst an Heilig Abend unterstützt haben.

Der Erlös kommt der Ausbildung junger Musiker im Rahmen 
unserer Vereinsarbeit zugute.

Für 2025 wünschen wir allen viel Glück und Gesundheit!

Aalbachtaler Musikverein e.V.

Der Aalbachtaler Musikverein e.V. 
lädt alle seine Mitglieder 

am Samstag, 25. Januar, 19:00 Uhr

zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
in die Music-Hall ein.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Der Förderverein des AALBACHTALER Musikvereins e. V.
lädt alle seine Mitglieder 

am Montag, 27. Januar 2025, 19:00 Uhr

zur Jahreshauptversammlung
in den Probekeller ein.

Gruppenübungen 
der Feuerwehr Uettingen für Januar 2025

--- KEINE ---

Erfolgreicher Wissenstest
Am 16. November war es wieder soweit: Unsere Feuerwehran-
wärter stellten sich dem diesjährigen Wissenstest und zeigten, 
was sie draufhaben! Wir sind superstolz, dass alle Teilnehmer 
den Test erfolgreich bestanden haben.

Insgesamt acht Anwärter gingen an den Start und mussten 
sich verschiedenen Aufgaben stellen – von Theorie bis Praxis. 
Besonders in der Theorie ging es um Fahrzeugkunde, ein wich-
tiger Bereich, damit unsere Feuerwehrleute im Einsatz bestens 
vorbereitet sind. Ein großes Dankeschön geht an unsere moti-
vierten Ausbilder, die die Prüfl inge top auf den Test vorbereitet 
haben. Ihr Engagement macht einen riesigen Unterschied in 
der Ausbildung unserer zukünftigen Feuerwehrkräfte.

Wir gratulieren allen Teilnehmern und wünschen ihnen weiter-
hin viel Spaß und Erfolg auf ihrem Ausbildungsweg!

Freiwillige Feuerwehr
Uettingen e.V.

ANZEIGE
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                                                                Vereinsnachrichten

MGV 1882 
Uettingen e.V.

ist es wieder soweit:

Der MGV 1882 Uettingen e.V. lädt ein 
zum mittlerweile traditionellen 

Böhmischen Abend.

Dieses Jahr das erste Mal unter dem Motto:

„Winter der Blasmusik“.
Mit der BÖHMERWALDKAPEL Schinnen (Sieger des GRAND 
PRIX DER BLASMUSIK 2024) konnte dieses Jahr ein internatio-
naler Top-Act für diesen Abend engagiert werden.

Die Formation konnte beim aktuellen „Grand Prix der Blasmu-
sik“ des BR begeistern und das große Finale in der BigBox in 
Kempten von und mit Schorsch Ried für sich entscheiden.

Bereits 2015 nahm die Böhmerwaldkapel erfolgreich an den 
Europameisterschaften für Blaskapellen teil, in der höchsten 
Klasse, auch „Profi stufe“ genannt, und wurde Vize-Europa-
meister.

Einlass am Samstag, 11. Januar, ist ab 18:30 Uhr.
Ab19:00 Uhr spielt das Schneesenger-Trio mit Tischmusik auf.

Für das leibliche Wohl sorgt die bewährte MGV-Küche.

Der Kartenvorverkauf für diesen Abend der Extraklasse hat be-
reits begonnen.

Bestellt werden kann telefonisch unter 09369 / 2611 oder per 
E-Mail: fl orian.endres@mgv-uettingen.de (VVK: 18,00 EUR).

Der Ticketversand erfolgt hier per Post.

Ebenfalls sind die Tickets in allen Filialen der Bäckerei Kachel in 
Uettingen erhältlich.

Länger bleiben, als von der Pfl egekasse vorgesehen: 

Dank Spenden hat die ambulante Pfl ege mehr 
"Zeit für Zuwendung" 
Zeit für Zuwendung – so heißt ein Verrechnungskonto auf 
dem Arbeitsnachweis der Mitarbeiter der Ambulanten Pfl ege 
Uettingen-Remlingen und Billingshausen. Auf dieses Konto 
buchen die Mitarbeiter die Zeit, die die Sozialstation nicht mit 
der Pfl egekasse abrechnen kann. Zeit, die die 20 Mitarbeiter 

Der Evangelische Diakonieverein Uettingen, Remlingen, Billingshausen un-
terstützt die ambulante Pfl ege jährlich mit 9.000 Euro. 

Text und Foto: Elfriede Streitenberger

nutzen, um sich bei Bedarf etwas länger beim Kunden aufzu-
halten. Ein zusätzliches Zeitfenster, das sie den Angehörigen 
für Nachfragen oder Trost schenken können. Möglich macht 
dieses "mehr an Zeit" eine jährliche Zuwendung in Höhe von 
9.000 Euro des Diakonievereins.

"Durch die fi nanzielle Unterstützung des Vereins ist es möglich, 
länger bei den Kunden oder Familienangehörigen vor Ort zu 
bleiben, als es der Vergütungssatz vorsieht", berichtet Vorsit-
zender Heribert Endres. "Wir unterstützen aber auch bei ande-
ren Anschaff ungen, wie bei der Anschaff ung von Fahrzeugen 
oder aktuell bei der Beschaff ung von Arbeitsjacken (Winter-
Sommer)."

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Pfl ege 
unterstützen pfl egebedürftige Menschen zu Hause in ihrem 
gewohnten Umfeld. Darunter fällt Unterstützung, Anleitung 
oder Übernahme von körperbezogenen Pfl egetätigkeiten, die 
in die Bereiche Körperpfl ege, Ernährung und Mobilität (Unter-
stützung der Bewegungsfähigkeit) fallen. Die geschenkte Zeit 
für Zuwendung durch den Verein ermöglicht ein Stück mehr 
Herzenswärme.

Die Arbeit mit dem Patienten ist streng nach Minuten getaktet.

Der Evangelische Diakonieverein Uettingen, Remlingen, Bil-
lingshausen wurde am 5. Mai 2008 gegründet. Wie Endres be-
richtet, entstand der Verein aus den kirchlichen Förderkreisen 
der drei Gemeinden. Initiator und Gründungsvorsitzender war 
Pfarrer i.R. Klaus-Dieter Eichner. Neben der fi nanziellen Unter-
stützung verfolgte Pfarrer Eichner das große Ziel, neben der 
ambulanten Pfl ege auch noch eine Tagespfl ege zu etablieren. 
Ein Ziel, das auch weiterhin auf der Wunschliste der Verant-
wortlichen steht. Heute zählt der Verein 150 Mitglieder.

"Viele Pfl egebedürftige wünschen sich Pfl ege in den eigenen 
vier Wänden", sagt Svenja Fuchs, Leiterin der Sozialstation. 
"Wir unterstützen nicht nur unsere Kunden, sondern auch die 
Angehörigen." Wie Heidi Stumm (stellvertretende Leiterin) be-
dauert, sei die Zeit beim Kunden sehr streng getaktet. "Für das 
Verbinden der Beine kann die Sozialstation zum Beispiel nur 
acht bis zehn Minuten und für eine Medikamentengabe nur 
vier bis fünf Minuten abrechnen", so Stumm. "Die Mitarbeiter 
der Sozialstation begleiten die Kunden, wenn das Alltägliche 
nicht mehr geschaff t wird, oder auf ihrem letzten Weg." Dieses 
"Dasein und Mitgehen" ist den Mitgliedern des Vereins sehr 
wichtig. "Darum engagieren wir uns für mehr Zeit für Zuwen-
dung", betont Endres.
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ANZEIGE

PHOTOVOLTAIK
KOMPLETTPAKET
17.999 € *
- 22 x Glas/Glas Module à 465 Watt
- 10 kW Hybridwechselrichter
- 10 kWh Batteriespeicher
- Ersatzstromfähig
- Fester Montagetermin
- Fullservice der WVV

Jetzt Anlage bestellen und zukünftig eigenen Ökostrom 
auf dem Dach produzieren. Weitere Infos unter 
wvv.de/energiefreiheit 

*Voraussetzung ist ein Zählerschrank der die technischen Anschlussbedingungen 
(TAB) erfüllt. Dies kann vorab durch unsere Experten geprüft werden. Gerne 
können auch individuelle Anpassungen gegen Mehrpreis vorgenommen werden.

500€Rabatt für WVV-EnergieKunden/innen
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Mitteilungen aus der Marktgemeinde

Helmstadt mit Holzkirchhausen

Mitteilungen aus der Marktgemeinde

Herzliche Einladung zum

Neujahrsempfang

des Marktes Helmstadt

am Sonntag, 12.01.2025,
um 15:00 Uhr

in der Hans-Böhm-Halle

Wir wollen Bewährtes beibehalten und Neues versuchen. 

Aus diesem Grund fi ndet der Neujahrsempfang am Nachmittag statt, wie-
der musikalisch untermalt von den Helmstadter Musikanten. 

Um jung und alt die Teilnahme zu ermöglichen, bieten wir erstmals eine 
Betreuung und Spielmöglichkeiten für alle Kinder an! 

Während des offi  ziellen Teils besteht daher unter anderem die Möglichkeit 
zum Kinderschminken und es gibt weitere Überraschungen.

Kommen Sie gerne mit der ganzen Familie, blicken Sie zurück, erfahren Sie 
Neues und stoßen Sie auf 2025 an.
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Informationen des Marktes Helmstadt

 Bauhof:     09369 - 33 41

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter:
www.helmstadt-ufr.de

Schauen Sie doch mal rein!

Rathaus Helmstadt:
Büro des Bürgermeisters:    Tel. 09369-98 24 462

E-Mail: bgmhelmstadt@vgem-helmstadt.bayern.de

Sprechstunde
Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr

im Rathaus.

Restmüll:   Sa. 11.01., Fr. 24.01. und Fr. 07.02.
Bioabfall:  Fr. 17.01.und Fr. 31.01.
Gelbe Tonne: Mo. 13.01. und Mo. 10.02
Blaue Papiertonne:  Sa. 11.01. und Fr. 07.02.
Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Grüngutsammelstelle Helmstadt
Samstags  von 9:00 – 12:00 Uhr

Es gelten die Regelungen wie in den Wertstoff höfen des 
Kommunalunternehmens.

Gemeindliche Bekanntmachungen

Abfallentsorgung

Im Bürgerinformationssystem der VGem Helmstadt haben 
Sie die Möglichkeit, einfach und schnell Informationen über 
öff entliche Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vieles 
mehr zu recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den nachfolgenden Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

und erfahren Sie mehr über die Arbeit 
des Marktgemeinderates des Marktes 
Helmstadt.

Denken Sie daran: Aktuelle Informationen, 
Nachrichten und Termine sowie das Mit-
teilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der 
VGem Helmstadt fi nden Sie auch in der 
Gemeinde-App!

"Bürgerinfo leicht gemacht"

Katholische öff entliche 
Bücherei Helmstadt

Ein Buch zu lesen, ist wie ein selbst erlebtes Abenteuer!

Bücher, Hörbücher und DVDs für Kinder und Erwachsene
gibt es in reicher Auswahl in unserer Bücherei.

Räumlichkeiten im Rathaus - Im Kies 4 - Helmstadt

Öff nungszeiten: 
 Sonntag:  09:45 bis 11:00 Uhr
 Dienstag:   09:30 bis 10:30 Uhr
 Mittwoch:  18:00 bis 19:00 Uhr

Tel. 09369-98 24 464    E-Mail: buecherei-helmstadt@hlb.de

Wir freuen uns auf euch!

Ihr Umweltbeauftragter informiert:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Naturfreunde und Umwelt-Interessierte,
seit 6 Jahren übe ich die Tätigkeit des ehrenamtlichen Umwelt-
beauftragten in unserer Heimatgemeinde aus. In dieser Funk-
tion habe ich versucht, die Natur zu stärken, die Umwelt zu 
schützen, dem Klimawandel entgegen zu wirken und unsere 
wunderschöne Natur zu erhalten. Diese Ziele wollte ich mit 
Hilfe der politischen Führung und der Bevölkerung erreichen.

Leider ist mir dies nur bedingt gelungen, die Unterstützung 
hielt sich in engen Grenzen.

Da ich den hohen persönlichen Einsatz nicht mehr leisten 
kann, habe ich meine Tätigkeit als Umweltbeauftragter zum 
31.12.2024 beendet.

Ich bedanke mich bei allen Lesern meiner Rubrik, dass sie mir 
die Treue gehalten haben.

Ein ganz großes Dankeschön gilt der kleinen Gruppe uner-
müdlicher Unterstützer, welche mir bei Pfl ege- und Pfl anzak-
tionen im Rahmen der Aktion DORF.BUNT.GESTALTEN  zur 
Seite standen, welche den BUNTEN TISCH besucht haben oder 
mir in verschiedenster Art und Weise  geholfen haben. Auch 
Zeichen von Wertschätzung aus der Bevölkerung haben mir 
viel gegeben.

Vielen Dank!

Als Privatperson werde ich mich weiterhin dem Naturschutz 
widmen. Daher können Sie wie bisher Kronkorken, Naturkor-
ken, alte und defekte Handys sowie Brillengestelle bei mir ab-
geben.

Was bleibt, ist die Hoff nung, dass die Menschheit erkennt, dass 
wir zerstören, was uns am Leben erhält.

Zum Nachdenken

„Es ist an uns, das letzte Kapitel dieses Planeten zu schreiben. 
Wir wissen bereits alles, was wir tun müssen. Was als Nächstes 
passiert, liegt allein an uns.“
(Sir David Attenborough)

Ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Herzliche Grüße,  Ihr Holger Linke
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Datum Veranstaltung Veranstalter

So. 05.01. Dreikönigs-Tanzabend 
Aalbachtal Express 

Sportverein HKH 

Mo. 06.01. Dreikönig Pfarrei Helmstadt 

Sa. 11.01. Kesselfl eischessen FC Helmstadt 

Sa. 11.01. Generalversammlung Gartenbauverein 

So. 12.01. Ewige Anbetung Pfarrei Helmstadt

So. 12.01. Neujahrsempfang Gemeinde Helmstadt 

Sa. 18.01. Kappenabend Feuerwehr Helmstadt 

Sa. 08.02. Kappenabend Schützengesellschaft 
Helmstadt 

So. 09.02. Kartenvorverkauf Faschingsclub Helmstadt

Fr. 21.02. Prunksitzung Faschingsclub Helmstadt

Sa. 22.02. Prunksitzung Faschingsclub Helmstadt

Do. 27.02. Weiberfasching TV Helmstadt

Fr. 28.02. Faschingsauftakt FC Helmstadt

Fr. 28.02. Seniorenfasching Seniorenclub

Sa. 01.03. Faschingsauftakt Frohsinn

So. 02.03. Faschingsgottesdienst Pfarrei Helmstadt

So. 02.03. Buntes Faschingstreiben Frohsinn

So. 02.03. Faschingsumzug Faschingsclub Helmstadt

Mo. 03.03. Kinderfasching HKH Elisabethenverein HKH

Mo. 03.03. Rosenmontagsfete FC Helmstadt

Mo. 03.03. Helferfest Faschingsclub Helmstadt

Di. 04.03. Kinderfasching TV Helmstadt

Sa. 08.03. Altkleidersammlung Frauenbund

Sa. 08.03. Müllaktion Gartenbauverein

Sa. 08.03. Müllaktion Feuerwehr Helmstadt

Sa. 08.03. Taize-Gebet Pfarrei Helmstadt

Mi. 12.03. Abstimmungstermin alle Vereine Alle Vereine

Do. 13.03. Seniorentreff  Seniorenclub

Fr. 14.03. Theater Theatergruppe HKH

Sa. 15.03. Theater Theatergruppe HKH

Sa. 15.03. Generalversammlung m. Komm. TV Helmstadt

Sa. 15.03. Generalversammlung Feuerwehr Helmstadt

Sa. 15.03. Müllaktion Ausweichtermin Gartenbauverein

Sa. 15.03. Altpapiersammlung Pfarrei Helmstadt

Sa. 15.03. Kleiderbasar Krabbelstube Helmstadt

Sa. 15.03. Müllaktion Ausweichtermin Feuerwehr Helmstadt

So. 16.03. Theater Theatergruppe HKH

Fr. 21.03. Theater Theatergruppe HKH

Sa. 22.03. Theater Theatergruppe HKH

Sa. 22.03. Generalversammlung Schützengesellschaft

So. 23.03. Theater Theatergruppe HKH

F. 28.03. Schowtanzturnier Faschingsclub Helmstadt

Sa. 29.03. Männerbalettturnier Faschingsclub Helmstadt

So. 30.03. Generalversammlung Frohsinn

So. 30.03. Milchkaff ee im Milchhäusle Melomania

Datum Veranstaltung Veranstalter

Sa. 05.04. Generalversammlung Kegelclub

Sa. 05.04. Kreis-Arbeitstagung VdK Helmstadt

Sa. 05.04. Jahresgottesdienst Melomania

Fr. 11.04. Palmbüschelbinden Gartenbauverein

F.r 11.04. Palmbüschelbinden Pfarrei Helmstadt

Fr. 11.04. Seniorentreff  Seniorenclub

Sa. 12.04. Ortsvereinsschießen Schützengesellschaft

So. 13.04. Ortsvereinsschießen Schützengesellschaft

So. 13.04. Palmsonntag Pfarrei Helmstadt

Sa. 19.04. Osternacht mit Agape Pfarrei Helmstadt

Fr. 25.04. Generalversammlung Faschingsclub Helmstadt

Sa. 26.04. Maibaumaufstellung Melomania

So. 27.04. Weißer Sonntag Pfarrei Helmstadt

Mi .30.04. Maibaumaufstellung Vereinsring HKH

Fr. 02.05. Muttertagsfeier Seniorenclub

Sa. 03.05. Kameradschaftstag Feuerwehr Helmstadt

So. 04.05. Florianstag Feuerwehr Helmstadt

Fr. 09.05. Muttertagsfeier VdK Helmstadt

Sa. 10.05. Muttertagsfeier I FC Helmstadt

So. 11.05. Milchkaff ee im Milchhäusle Melomania

Sa. 17.05. Cinemania Melomania

So. 18.05. Jugendschießen Schützengesellschaft

Sa. 24.05. Stiftungsfest 95 Jahre Sängerlust HKH

So. 25.05. Stiftungsfest 95 Jahre Sängerlust HKH

Di. 27.05. Bittgottesdienst Pfarrei Helmstad

Mi .28.05. Stiftungsfest 130 Jahre TV Helmstadt

Do. 29.05. Stiftungsfest 130 Jahre TV Helmstadt

Do. 29.05. Vatertagsturnier II Sportverein HKH

Fr. 30.05. Stiftungsfest 130 Jahre TV Helmstadt

Sa. 31.05. Stiftungsfest 130 Jahre TV Helmstadt

So. 01.06. Stiftungsfest 130 Jahre TV Helmstadt

Mo. 02.06. Stiftungsfest 130 Jahre TV Helmstadt

Do. 05.06. Seniorentreff  Seniorenclub

Sa. 07.06. Jugendturnier FC Helmstadt

So. 08.06. Pfi ngstfest Gartenbauverein

Mo. 09.06. Pfi ngstfest Gartenbauverein

Mi. 11.06. Ferienprogramm Melomania

Sa. 14.06. Waldürrn-Wallfahrt Pfarrei Helmstadt

Sa. 14.06. Grillfest Faschingsclub

So. 15.06. Waldürrn-Wallfahrt Pfarrei Helmstadt

Di. 17.06. Fulda-Wallfahrer in Helmstadt Gartenbauverein

Di. 17.06. Fulda-Wallfahrer in Helmstadt Pfarrei Helmstadt

Do. 19.06. Frohnleichnamsprozession Pfarrei Helmstadt

Sa. 21.06. Sonnwendfeuer Kegelclub

Sa..21.06. Dorff est Vereinsring HKH

So. 22.06. Dorff est Vereinsring HKH

Sa. 28.06. Altpapiersammlung Pfarrei Helmstadt

So. 29.06. Sommerfest Schützengesellschaft

Terminübersicht der Vereine 2025
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Datum Veranstaltung Veranstalter

Fr. 04.07. Motorradtreff en Motorradclub

Fr. 04.07. Seniorentreff  Seniorenclub

Sa. 05.07. Motorradtreff en Motorradclub

Sa. 05.07. Musical Frohsinn

Sa. 05.07. Familiengottesdienst Kuratie HKH

So. 06.07. Musical Frohsinn

So. 06.07. Familiengottesdienst Kuratie HKH

Fr. 11.07. Thaifest FC Helmstadt

Sa. 12.07. Thaifest FC Helmstadt

S. 12.07. Walldürn Wallfahrt Kuratie HKH

So. 13.07. Thaifest FC Helmstadt

So. 13.07. Walldürn Wallfahrt Kuratie HKH

So. 20.07. Pfarrfest Pfarrei Helmstadt

Sa. 02.08. Hoff est Frohsinn

Sa. 02.08. Sportfest Sportverein HKH

So. 03.08. Sportfest Sportverein HKH

So. 03.08. Biergartenfest TV Helmstadt

Mo. 04.08. Hüttendorf Gemeinde Helmstadt

Mo. 04.08. Sportfest Sportverein HKH

Di. 05.08. Hüttendorf Gemeinde Helmstadt

Mi. 06.08. Hüttendorf Gemeinde Helmstadt

Do. 07.08. Hüttendorf Gemeinde Helmstadt

Fr. 08.08. Hüttendorf Gemeinde Helmstadt

Sa. 09.08. Biergartenfest TV Helmstadt

So. 10.08. Biergartenfest TV Helmstadt

So. 10.08. Milchkaff ee im Milchhäusle Melomania 
Termin prüfen, 
Überschneidung TV

Fr. 15.08. Wanderung Liebfrauenbrunn Gartenbauverein

Fr. 15.08. Zeltlager Nachwuchs-Chöre Melomania

Sa. 16.08. Zeltlager Nachwuchs-Chöre Melomania

Do. 04.09. Seniorentreff Seniorenclub

Sa. 06.09. Herbstfest Ausweichtermin FC Helmstadt

So. 07.09. Herbstfest Ausweichtermin FC Helmstadt

Sa. 13.09. Stiftungsfest Obst und Gartenbauverein 
HKH

Sa. 13.09. Herbstfest FC Helmstadt

Sa. 13.09. Kleiderbasar Krabbelstube Helmstadt

So. 14.09. Stiftungsfest Obst und Gartenbauverein 
HKH

So. 14.09. Herbstfest FC Helmstadt

Sa. 20.09. Altpapiersammlung Pfarrei Helmstadt

Sa. 20.09. Cinemania Melomania Helmstadt

Sa. 27.09. Vereinsausfl ug Frohsinn

Sa. 27.09. Aktionstag Feuerwehr Helmstadt

So. 28.09. Erntedank Kuratie HKH

Fr. 03.10. Wandertag Faschingsclub Helmstadt

So. 05.10. Erntedank Pfarrei Helmstadt

Mo. 06.10. Seniorentreff  Seniorenclub

Mi. 08.10. Vorständesitzung Termin Alle

Fr. 10.10. Königsschießen Schützengesellschaft
Helmstadt

Datum Veranstaltung Veranstalter

Sa. 11.10. Helferfest TV Helmstadt

Sa. 11.10. Generalversammlung FC Helmstadt

Sa. 11.10. Mostfest Sängerlust HKH

Sa. 11.10. Altkleidersammlung Frauenbund

So. 12.10. Königsschießen Schützengesellschaft
Helmstadt

So. 12.10. Milchkaff ee im Milchhäusle Melomania
Termin prüfen, 
Überschneidung Schützen

Sa. 18.10. Vocal Total Melomania Helmstadt 

So 19.10. Herbst-Café Melomania Helmstadt

Sa. 25.10. Liederabend Frohsinn

Sa. 25.10. Königsproklamation Schützengesellschaft 
Helmstadt

Sa. 01.11. Friedhofsgang Frohsinn MGV

So. 02.11. Kindertheater und Flohmarkt Melomania Helmstadt

Fr. 07.11. Seniorentreff  Seniorenclub

Sa. 08.11. Pfarrversammlung Pfarrei Helmstadt

Sa. 08.11. Kesselfl eischessen FC Helmstadt

So. 09.11. Patronatskonzert Melomania Helmstadt

Di. 11.11. St. Martinsumzug Elisabethenverein 
Helmstadt

Di. 11.11. Rathaussturm Faschingsclub Helmstadt

Sa. 15.11. Inthronisierung Faschingsclub Helmstadt

Sa. 15.11. Kirchweih Vereinsring HKH

So. 16.11. Vereinsmeisterschaft TV Helmstadt

Fr. 21.11. Kesselfl eischessen Schützengesellschaft
Helmstadt

So. 23.11. KKK Frohsinn

So. 23.11. Kirchweihessen TV Helmstadt

Mo. 24.11. Kirchweihessen TV Helmstadt

Sa. 29.11. Weihnachtsfeier Kegelclub

So. 30.11. Adventskaff ee FC Helmstadt

Mo. 01.12. Adventsfenster Feuerwehr Helmstadt

Di. 02.12. Adventsfenster VdK Helmstadt

Mi. 03.12. Adventsfeier Frauenbund

Do. 04.12. Seniorentreff  Seniorenclub

Fr. 05.12. Weihnachtsfeier VdK Helmstadt

Fr. 05.12. Weihnachtsfeier VdK Helmstadt

Fr. 05.12. Weihnachtsfeier VdK Helmstadt

Sa. 06.12. Altpapiersammlung Pfarrei Helmstadt

Sa. 06.12. Nikolaus am Wasserhaus I Gartenbauverein

So. 07.12. Nikolausfeier Schützengesellschaft 
Helmstadt

Di. 09.12. Nikolaus Melomania Helmstadt

Sa. 13.12. Weihnachtsfeier FC Helmstadt

Sa. 13.12. Adventsfenster Melomania Helmstadt

Sa. 13.12. Christbaumverkauf Feuerwehr Helmstadt

Sa. 13.12. Weihnachtsfeier Sportverein HKH

So. 14.12. Vorweihnachtliches Konzert Frohsinn

Fr. 19.12. Rää – Abend Frohsinn

Sa. 20.12. Weihnachtsfeier Feuerwehr Helmstadt
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Allgemeine Informationen und wichtige Hinweise
zur Grundsteuer anlässlich der „Grundsteuerreform“
Berechnung und Höhe der Grundsteuer

Der Grundsteuer unterliegt der im Gemeindegebiet gelegene 
Grundbesitz, wobei man unterscheiden muss zwischen

–  Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (diese werden nach
 der Grundsteuer A besteuert)

–  Grundstücken (diese werden nach der Grundsteuer B 
 besteuert).

Grundlage für die Grundsteuerberechnung ist das Grundsteu-
ergesetz (GrStG) mit den hierzu ergangenen Änderungsgeset-
zen sowie dem von der Gemeinde im Rahmen der Haushalts-
satzung bzw. einer Hebesatzsatzung festgelegten Hebesatz.

Die Grundsteuer errechnet sich aus dem vom Finanzamt 
erlassenen Grundlagenbescheid, in welchem der Grund-
steuermessbetrag *) festgesetzt wird.

Dieser wird mit dem jeweiligen Hebesatz, der jährlich in der 
Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegt wird, multipliziert.
Derzeit gelten in den VGem-Mitgliedsgemeinden die folgenden 
Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A Grundsteuer B

Markt Helmstadt 300 240

Gemeinde Holzkirchen 400 230

Markt Remlingen 400 250

Gemeinde Uettingen 300 250

Einen sog. „Grundsteuerbescheid“ erhalten Sie nur, wenn die 
Grundsteuer erstmalig festgesetzt wird oder bereits bekannt 
gegebene Steuerbeträge zu ändern sind.

Der erteilte Bescheid gilt –auch hinsichtlich der Fälligkeiten– so 
lange, bis ein neuer Bescheid ergeht, d.h., dass die festgesetzten 
Beträge auch weiterhin zu den Fälligkeitstagen zu entrichten sind.

An Stelle der vierteljährlichen Fälligkeiten kann die Entrichtung 
des gesamten Jahresbetrages der Grundsteuer zum 1. Juli mit 
der Steuerverwaltung vereinbart werden, dies ist allerdings 
nur auf Antrag möglich, wobei dieser Antrag spätestens zum 
30. September des vorangegangenen Jahres gestellt sein muss.

Wechsel des Grundstückseigentümers
Geht das Grundstück auf einen anderen Eigentümer über, 
dann bleibt der bisherige Eigentümer so lange grundsteuer-
pfl ichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Ei-
gentümer fortgeschrieben hat.

Das im Laufe des Jahres übergegangene Grundstück wird dem 
neuen Eigentümer zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-
res zugerechnet.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der bisherige Eigentümer Steu-
erschuldner. Andere vertragliche Abmachungen ändern nichts 
an der Steuerpfl icht und können von der Steuerverwaltung lei-
der nicht berücksichtigt werden.

Fälligkeit der Grundsteuer
Grundsätzlich wird die festgesetzte Grundsteuer jährlich zu ei-
nem Viertel ihres Jahresbetrages fällig am:

15. Februar     /    15. Mai    /    15. August    /    15. November

Sofern der Jahresbetrag 15,00 Euro nicht übersteigt, so ist die-
ser jeweils zum 15. August fällig. Sollte der Jahresbetrag 30,00 
Euro nicht übersteigen, so ist je die Hälfte des Jahresbetrages 
am 15. Februar und am 15. August fällig.

Für den Fall, dass die angeforderte Grundsteuer nicht rechtzeitig 
gezahlt wird, werden für die rückständigen, auf fünfzig Euro nach 
unten abgerundeten Beträge Säumniszuschläge in Höhe von je
1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis erhoben.

Um Ihnen jedoch diesen unnötigen Ärger zu ersparen, emp-
fehlen wir Ihnen die Nutzung unseres Bankabbuchungsverfah-
rens. Einzugsermächtigungen sind den Bescheiden beigefügt.

Zu beachten ist:

Durch die evtl. Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirk-
samkeit des Grundsteuerbescheides nicht gehemmt, insbe-
sondere die Einhebung der angefochtenen Grundsteuer nicht 
aufgehalten.

Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpfl icht über-
haupt oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind nur durch 
Anfechtung beim zuständigen Finanzamt geltend zu machen.

*) Was ist bei einem Fehler bei der Berechnung des Grund-
steuermessbetrages zu tun?

Für inhaltliche Fehler in der Berechnung des Messbetrages ist 
das Finanzamt zuständig!

Das Finanzamt Würzburg hat die Kommunalverwaltungen im 
Landkreis Würzburg darüber informiert, dass aufgrund der 
zurzeit laufenden Umbaumaßnahmen nur ein stark verkleiner-
ter Service-Bereich existiert, in dem maximal ein Bearbeiter für 
Fragen zur Grundsteuer verfügbar ist.

Außerdem hat das Finanzamt darauf hingewiesen, dass eine 
persönliche Vorsprache im Finanzamt in der Regel nicht er-
forderlich ist. Änderungsanträge (s. hierzu insbesondere 
www.grundsteuer.bayern.de unter dem Punkt „Anzeige von 
Änderungen“) sollten nach Möglichkeit schriftlich unter Anga-
be des Aktenzeichens sowie einer Telefonnummer für Rückru-
fe entweder über Elster-Nachricht, E-Mail oder per Brief einge-
reicht werden.

Die Berichtigungen können zum Stichtag 1.1.2025 durchge-
führt werden, auch wenn der Fehler erst in 2025 gemeldet wird. 
Für eine persönliche Vorsprache sollte unbedingt aufgrund der 
oben genannten Einschränkungen über die Homepage des 
Finanzamts Würzburg online oder telefonisch ein Termin im 
Service-Center gebucht werden, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. Die telefonische Erreichbarkeit der Bearbeiter ist 
auf die Zeiten von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschränkt.

Grundsteuerreform – Bitte das/die beiliegende/n 
SEPA-Lastschriftmandat/e erteilen!
Sollten Sie einen oder mehrere Grundsteuerbescheid/e 
erhalten, in dem/denen Sie als Barzahler geführt wer-
den, so bitten wir Sie, das/die beiliegende/n SEPA-
Lastschriftmandat/e an die Verwaltungsgemeinschaft 
Helmstadt ausgefüllt zurückzusenden.

Für die Rückgabe stehen Ihnen ebenso die Briefkästen der Rat-
häuser Holzkirchen, Wüstenzell, Remlingen und Uettingen zur 
Verfügung.

Zum Fälligkeitstermin ergeht keine gesonderte Zahlungs-
erinnerung. Bei Nicht-Zahlung zum Termin geht eine Mah-
nung mit Mahngebühr und eventuell entstandenen Säumnis-
zuschlägen zu.

                                    Helmstadt               H
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Informationen des Marktes Helmstadt

Öff entliche Gemeinderatssitzungen 
Helmstadt

Mittwoch, 15. Janauar,  19:15 Uhr
Mittwoch, 05. Februar,  19:15 Uhr
Mittwoch, 26. Februar,  19:15 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus Helmstadt

Auszug aus der Sitzung 
des Marktgemeinderates vom 27. 11.2024 

TOP 6 Tiefbauarbeiten im äußeren Friedhof Helmstadt; 
hier: Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe
Zur Festlegung der diesjährigen Einzelmaßnahmen im Rah-
men der laufenden OrtsstraßenSanierung erfolgte im Frühjahr 
eine Begehung durch den Bürgermeister und den Bauhofl eiter 
sowie die Fa. Konrad-Bau. Dabei wurde auch der äußere Fried-
hof in Augenschein genommen; diese Ortseinsicht ergab, dass 
aufgrund des maroden Zustands sowohl der Querwege als 
auch der Rabatten als Abgrenzung zu den einzelnen Gräbern 
entsprechender Instandsetzungsbedarf besteht.

Zum Abschluss der Begehung wurde deshalb die Beauftra-
gung sowohl für die einzelnen Ortsstraßensanierungen als 
auch für den Friedhof ausgesprochen. Daraufhin wurden im 
August von der Fa. Konrad-Bau die beauftragten Tiefbauarbei-
ten im äußeren Friedhof Helmstadt durchgeführt; diese wur-
den von der Firma zunächst in einer gemeinsamen Rechnung 
mit Arbeiten im Rahmen der laufenden Ortsstraßensanierung 
abgerechnet, die in der Marktgemeinderatssitzung vom 06.11. 
2024 bekannt gegeben wurde.

Nach Eingang der Rechnung bei der VGem-Bauverwaltung 
wurde die Firma von dort um Ausstellung einer separaten 
Rechnung für die Friedhofsarbeiten gebeten, da diese Arbei-
ten dem Fried hofswesen und nicht dem Ortsstraßenunterhalt 
zuzuordnen sind. Diese separate Rechnung ist mit Datum vom 
14.11.2024 eingegangen und weist einen Betrag von 35.361,48 
brutto aus.

Die darauff olgende interne Abstimmung mit der VGem-Fi-
nanzverwaltung zu dieser Rechnung ergab, dass für die bei der 
Fa. Konrad-Bau beauftragten Tiefbauarbeiten im Friedhof im 
Haushalt für 2024 kein Ansatz besteht und somit keine Haus-
haltsmittel zur Begleichung dieser Rechnung vorhanden sind; 
folglich liegt im haushaltsrechtlichen Sinne eine außerplanmä-
ßige Ausgabe vor.

Im Hinblick auf den Haushalt 2025 wird darauf hingewiesen, 
dass für die vorgesehenen weiteren Instandsetzungsmaßnah-
men im äußeren Friedhof ein entsprechender Ansatz zu bilden 
ist, um eine erneute außerplanmäßige Ausgabe zu vermeiden.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses ent-
stehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
im Vermögenshaushalt einmalig  35.361,48 €
Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

Der Marktgemeinderat beschließt, die Haushaltsmittel für die 
Begleichung der Rechnung der Fa. Konrad-Bau vom 14. 11.2024 
in Höhe von 35.361,48 brutto über eine Entnahme aus der all-
gemeinen Rücklage bereit zu stellen.

Mehrheitlich beschlossen Ja 9 Nein 3 Anwesend 12

Marktgemeinderat

PROST NEUJAHR!!!
Die Schützengesellschaft Helmstadt wünscht allen, besonders 
unseren Mitgliedern, Freunden und Unterstützern ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr.

Wir freuen uns auf folgende Highlights im 1. Quartal 2025:

Freitag, 10. Januar:  Beginn Kindertraining

Samstag, 08. Februar:  Kappenabend

Samstag, 22. März:   Generalversammlung

Natürlich planen wir danach auch wieder ein Ortsvereins-
schießen, Termine folgen.

Das Schützenhaus steht weiterhin allen Schießsport-Interes-
sierten jeden Freitagabend zum Schnuppern off en. 

Wem stattdessen eher an einem gemütlichen Wochenab-
schluss gelegen ist, ist zum Dämmerschoppen herzlich will-
kommen. 

Bitte beachtet auch unsere Social-Media-Kanäle!

Gut Schuss für 2025 – Die Vorstandschaft

Schützengesellschaft 
Helmstadt 
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Vereinsnachrichten

Große Prunksitzung
am

Freitag, 21. Februar

und

Samstag, 22. Februar

Beginn jeweils um 19:31 Uhr

Der Kartenvorverkauf
startet am Sonntag, 09.02.2025 ab 15:00 Uhr 

im Vereinslokal „Goldener Stern“.

Keine Nummernvergabe ab 08:00 Uhr                                                                                 
(es wird KEINE Liste vom Faschingsclub geführt)

www.faschingsclub-helmstadt.de

Einladung

zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Holzkirchhausen e.V.

am Freitag, 10. Januar, um 19:30 Uhr
im Gasthaus „Grüner Baum“

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokoll des Schriftführers
3. Kassenbericht
4. Jahresbericht des 1. Kommandanten
5. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
6. Ehrungen / Beförderungen
7. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Um 18:30 Uhr fi ndet unser Jahresgottesdienst für die verstor-
benen Mitglieder statt. Hierzu treff en wir uns in Dienstuniform 
und Mütze um 18:15 Uhr vor dem Gasthaus „Grüner Baum“ 
und ziehen gemeinsam zur Kirche.

Die Jahreshauptversammlung ist für jedes aktive Mitglied Dienstzeit, 
damit verbunden besteht Teilnahmepfl icht!

Harald Lurz, 1.Vorsitzender

Freiw. Feuerwehr 
Holzkirchhausen

MGV Frohsinn Helmstadt  

Frohsinn
Helmstadt

MGV Frohsinn
Helmstadt

mgvfrohsinn

UUkulele--FFerienkuurs
für Kinder ab 6 Jahren 

Wann? 4. - 8. März 2025 (Faschingsferien) jeweils von 9.30 - 11.30 Uhr
Wo? Haus Frohsinn
Kosten? 20,- € für Vereinsmitglieder, 40,- € für Externe

In den Faschingsferien können Kinder ab dem Vorschulalter erste Akkorde, 
Schlagtechniken und Lieder auf der Ukulele erlernen. Mit Spiel und Spaß werden so 
Grundkenntnisse der Ukulele vermittelt. Diese ist aufgrund ihrer Größe und 
Handlichkeit besonders gut für Kinder geeignet.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, einzelne Leihgeräte sind vorhanden. Also, schnell sein!

Anmeldung und weitere Infos unter:
info@frohsinn-helmstadt.de
http://www.frohsinn-helmstadt.de/

MGV Frohsinn Helmstadt, Schräggasse 2, 97264 Helmstadt

Ausblick für die Kinder im neuen Jahr

Zugehfrau für 2-Personen-Haushalt
in Helmstadt 5 Stunden die Woche gesucht.

Tel.: 09369-99 370    E-Mail: christa@lurz.info

ANZEIGE
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Bildung, Jugend und Familie

In den Religionsgruppen der 3. Klassen gab es Besuch vom 
1. Bürgermeister Herrn Tobias Klembt und 2. Bürgermeister 
Herrn Matthias Haber. Die beiden hatten sich Bilderbücher mit 
den Titeln „Wenn die Welt ein Dorf wäre“ und „Wenn zwei sich 
streiten“ ausgesucht und lasen den Kindern daraus vor. Über 
die Themen wurde in den jeweiligen Gruppen ausführlicher 
gesprochen. Es gab dazu auch Fragen und einen Gedanken-
austausch zum Inhalt.

Besonders fl eißig übten die 3. Klassen Texte aus selbst ausge-
wählten Büchern, die sie bei einem Lesewettbewerb innerhalb 
der Jahrgangsstufe bestmöglich vortrugen. Die Gewinner wur-
den gemeinsam ermittelt und erhielten einen Preis als Beloh-
nung für ihren großartigen Vortrag.  

In den 4. Klassen wurde in der Lesewoche das Gedicht „Herr 
Ribbeck von Ribbeck im Havelland“ von Theodor Fontane aus-
führlich behandelt. Der Text ist auch in einem Rap vertont, so 
dass die Kinder diesen leichter behalten konnten und das Ge-
dicht mit verschiedenen Sinnen und Strategien durchdringen 
konnten.

Astrid-Lindgren-
Grundschule Helmstadt

Lesewoche an der Astrid-Lindgren-Grundschule

mit vielfältigen Angeboten für die Schülerinnen und 
Schüler
In der Woche vom 11.11. bis 15.11.2024 fand die Lesewoche 
zum 117. Geburtstag von Astrid-Lindgren am 14.11. und dem 
bundesweiten Vorlesetag am 15.11.2024 statt.

In allen Jahrgangsstufen wurden verschiedenste Angebote 
rund um das Lesen gemacht und wir hatten viele Gäste, die 
uns zum Vorlesen in der Schule besucht haben.

In den ersten Klassen wurden neben dem Vorlesen und dem 
Kennenlernen der Bücher von Astrid-Lindgren fl eißig Lesezei-
chen gebastelt und es wurde Buchstabensuppe gekocht.

Die zweiten Klassen beschäftigen sich mit dem Thema „Mär-
chen“ ausführlicher. Es wurde hier ebenfalls von Eltern vorge-
lesen, gebastelt und gebacken. Eine ganz besondere Überra-
schung erlebte die Klasse 2c am Freitag, dem „Bundesweiten 
Vorlesetag“.

Radio Gong mit Johannes Keppner in der Klasse 2c am bundesweiten Vor-
lesetag 2024

Herr Bürgermeister Klembt liest aus dem Bilderbuch - Wenn sich zwei strei-
ten - in den Religionsgruppen der 3. Klassen vor.

Herr 2. Bürgermeister Haber liest in den Religionsgruppen der 3. Klassen 
aus dem Bilderbuch - Wenn die Welt ein Dorf wäre - vor.

Den Kindern der 1d schmeckt ihre selbst gekochte Buchstabensuppe.

Johannes Keppner von Radio Gong liest in der 2c Märchen vor.

Eine Mutter kündigte uns am Morgen ganz überraschend 
an, dass am Vormittag ein Moderator von „Radio Gong“ vor-
beikommen wird, um den Kindern vorzulesen. Um 10:30 Uhr 
stand Johannes Keppner, besser bekannt als „Keppi“, vor un-
serer Tür. Die Kinder der 2c staunten nicht schlecht, als sie Be-
such vom Radio bekamen. Vorgelesen wurden mehrere Mär-
chen wie „Das tapfere Schneiderlein“ oder „Rumpelstilzchen“. 
Natürlich durften einige Aufnahmen für das Radio nicht fehlen. 
So wurden die Kinder interviewt, welches ihr Lieblingsmärchen 
ist und auch, ob und warum sie gerne in die Schule gehen. 
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Bildung, Jugend und Familie

Verleihung der Unterfränkischen Mathemeisterschaft 
2024 an der Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt
Am 15. November 2024 fand an der Astrid-Lindgren-Grund-
schule Helmstadt die feierliche Verleihung der Preise für die 
unterfränkische Mathemeisterschaft statt. Zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler der 4. Klassen stellten sich den anspruchs-
vollen Aufgaben dieses renommierten Wettbewerbs und 
bewiesen dabei viel mathematisches Geschick und kreatives 
Denken.

Besonderer Jubel herrschte, als die beiden Schulsieger Emilia 
Englert aus der Klasse 4b und Cassian Herbig, 4a, ihre wohlver-
diente Auszeichnung entgegennehmen durften. Frau Brehm 
von der Raiff eisenbank überreichte ihnen einen Preis und 
würdigte dabei die beeindruckenden Leistungen der jungen 
Talente. 

Doch auch alle anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus: Je-
der erhielt einen kleinen Trostpreis als Anerkennung für sei-
nen Einsatz und seine Anstrengung.

Die Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt nimmt seit vielen 
Jahren regelmäßig an diesem niveauvollen Wettbewerb teil 
und fördert so die Freude an der Mathematik sowie den Ehr-
geiz ihrer Schülerinnen und Schüler. 

Bild Cornelia Müller, Rin, Text Adrienne Bosch, KRin

Für die Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt: Cornelia Müller, Rektorin

Insgesamt war es eine sehr bunte und vielfältige Lesewo-
che 2024 an der Astrid-Lindgren-Grundschule, die unserem 
Schwerpunkt Lesen und der Namensgeberin unserer Schule 
wieder einmal in vollem Umfang gerecht wurde und allen Be-
teiligten viel Spaß und Freude gemacht sowie die Bedeutung 
des Vorlesens und Lesens für die Kinder deutlich gemacht hat.

Kindergarten Remlingen

Ein bisschen so wie Martin…. 
Unter diesem Motto hat der 
Elternbeirat der Kindervilla 
St. Josef eine Spendenaktion gestar-
tet. In diesem Jahr sollten die Spen-
den dem Johanniter-Weihnachts-
trucker zugutekommen.  Hierfür 
wurden verschiedene Lebensmittel, 
Hygieneartikel und kleine Geschenke 
gesammelt. Am Ende haben die Kin-
der und der Elternbeirat gemeinsam 
mehrere Pakete gepackt und diese 
an den Spendentruck übergeben. 

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam an der Aktion teilnehmen 
konnten und hoff en, die Spenden sind gut angekommen.

Herzlichen Dank an den Elternbeirat und an alle Eltern, die die 
Aktion unterstützt haben. 

Die Kindervilla St. Josef

Kindergarten
Helmstadt

Herzliche Einladung!

Am Donnerstag, 13. März, laden wir alle Grundschüle-
rinnen und -schüler der 4. Klasse und alle Mittelschülerin-
nen und -schüler der 5. Klasse sowie deren Eltern zu einem 
Schnuppernachmittag ein. Dieser fi ndet von 15:30 Uhr bis 
ca. 17:30 Uhr statt.

Bei einem abwechslungsreichen Programm mit verschiede-
nen Stationen und Workshops gewinnen die Schülerinnen und 
Schüler einen ersten Eindruck von unserer Schule.

In der Zwischenzeit werden die Eltern vom Elternbeirat mit 
Kaff ee und Kuchen bewirtet und können dabei mit der Schul-
leitung, mit Lehrkräften oder mit anderen Eltern ins Gespräch 
kommen.

Zudem möchten wir Sie als Eltern gerne für Dienstag, 
18. März, um 19:00 Uhr zu unserem Informationsabend 
in die Aula unserer Schule einladen. Hier erhalten Sie einen 
Überblick über unsere Schule und ihre Angebote sowie über 
die Aufnahmemodalitäten.

Auf unserer Homepage www.realschule-hoechberg.de fi nden 
Sie ab Mitte Januar weitere Infos über unsere Schule, Über-
trittsbedingungen sowie Termine.

Wir freuen uns auf euren/Ihren Besuch!

Dr. Peter Schüll, Schulleiter

Leopold-Sonnemann-
Realschule Höchberg
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Circus Wirbelwind 
erstmals in Neubrunn zu Gast  

Sommerferien voller Magie und Zirkusluft

Im Sommer 2025 gibt es für Kinder und Jugendliche aus dem 
Landkreis Würzburg wieder ein ganz besonderes Highlight: 
Der Circus Wirbelwind gastiert erstmals in Neubrunn. Vom 
25. August bis 7. September 2025 können Nachwuchsartistin-
nen und –artisten im Alter von 9 bis 17 Jahren in zwei jeweils 
einwöchigen Camps die faszinierende Welt des Zirkus erleben.  
Ob Trapezkunst, die Techniken der Fakire, Clownerie oder 
Drahtseilakrobatik – im Circus Wirbelwind ist alles dabei. Unter 
der Leitung von Zirkuspädagoge Herr Lui, einem erfahrenen 
Clown und Feuerfakir, tauchen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer tief in die Geheimnisse des Zirkuslebens ein. Am Ende 
jeder Camp-Woche heißt es dann: „Manege frei im Circus Wir-
belwind!“ In zwei öff entlichen Vorstellungen präsentieren die 
jungen Künstlerinnen und Künstler ihr Können und sorgen für 
Begeisterung im Publikum. 

Camp-Details im Überblick: 
• Camp I: 25.08.-31.08.2025
• Camp II: 01.09.-07.09.2025
• Ort: Neubrunn an der Turnhalle
• Gruppengröße: 38 Kinder und Jugendliche pro Camp
• Alter: 9 bis 17 Jahre
• Preis: 195 € (Geschwister erhalten einen Rabatt)
• Leistungen: Übernachtung in Zelten, Vollverpfl egung und 

pädagogische Betreuung

Anmeldung und Kontakt
Die Anmeldung ist ab dem 15.01.2025 über das Anmeldepor-
tal auf www.jugend-landkreis-wue.de möglich (Stichwort: Jah-
resprogramm) möglich. Die Plätze werden nach Eingangsda-
tum der Anmeldung vergeben.

Für weitere Informationen steht die Kommunale Jugendarbeit 
des Landkreises Würzburg gerne zur Verfügung: 
Zeppelinstr. 15, 97074 Würzburg, Tel. 0931 - 80 03-58 42, 
E-Mail: jahresprogramm@lra-wue.bayern.de, 
Web: www.jugend-landkreis-wue.de 

BERUFSSCHULE - BERUFSFACHSCHULEN 
OCHSENFURT

FAHRZEUGTECHNIK
Kfz- oder Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker/-in

Zweiradmechatroniker/-in oder
Fahrradmonteur/-in

Mechaniker/-in für Reifen- und
Vulkanisationstechnik

WEINBAU
Winzer,
Winzerin

Weintechnologe,
Weintechnologin

ERNÄHRUNG UND 
VERSORGUNG

Helfer oder Helferin
für Ernährung und Versorgung

Assistent oder Assistentin
für Ernährung und Versorgung 

Hauswirtschafter/-in

FAHRZEUGTECHNIK
Land- und Baumaschinen-
mechatroniker,

Land- und Baumaschinen-
mechatronikerin

LANDWIRTSCHAFT
Landwirt,
Landwirtin

Tierwirt,
Tierwirtin

Fachkraft Agrarservice

KINDERPFLEGE
Staatlich geprüfte 
Kinderpflegerin,

Staatlich geprüfter
Kinderpfleger

GARTENBAU
Gärtner/-in

Fachrichtungen:
Zierpflanzenbau, Gemüsebau,
Staudenbau, Friedhofsgartenbau,
Obstbau, Baumschule,
Garten- und Landschaftsbau

FLORISTIK
Florist,
Floristin

Farbenfroh und kreativ!

MENSCHEN IM MITTELPUNKT

Seit vielen Jahren begeistert der Circus Wirbelwind kleine und große Zirkus-
fans im Landkreis Würzburg. Auch 2025 können Kinder und Jugendliche 
Zirkusluft schnuppern und selbst zu Künstlern, Akrobaten oder Fakiren 
werden. 

Fotos: Christoph Kirchner
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Online-Vorträge

Erfolgreiche Bewerbungsschreiben 
und Tipps für das Vorstellungsgespräch
Termin: 09.01.2025; 16:00 – 17:30 Uhr    

Referentin:  Barbara Brückner (Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt - Agentur für Arbeit Würzburg)  

Eine Bewerbung ist stets auch Werbung in eigener Sache. Wie 
bereite ich mich darauf vor? Worauf kommt es bei der Bewer-
bung an? Was gehört alles in meine Bewerbungsmappe? Wie 
gestalte ich Anschreiben und Lebenslauf? Was ist bei der On-
line-Bewerbung und im digitalen Bewerbungsverfahren zu be-
achten? Wie werden Skills im Vorstellungsgespräch abgefragt? 
Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab?  

In dieser virtuellen Veranstaltung erhalten Sie wertvolle Tipps 
und Anregungen für Ihre Stellensuche, Bewerbung und das 
Vorstellungsgespräch.

Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten.

Selbstbewusst und planvoll die berufl iche Zukunft 
gestalten
Termin: 28.01.2025; 16:00 bis 17:30 Uhr   

Referentin: Katrin Schmitt (Business Coachin)  

Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Selbstbewusstsein und 
Klarheit Ihre berufl iche Zukunft zu gestalten:  
• Welche Stärken und Kompetenzen besitze ich? 
• Wie defi niere ich meine berufl ichen Ziele? 
• Wie fi nde ich den passenden Job? 

Wir und unser Kind - 
als Eltern die Berufswahl unterstützen
Termin: 29.01.2025; 17:30 bis 18:30 Uhr  

Referenten: 
Mark Meerstedt und Steff en Döll (Studien- und Berufsberater)  

Zwei erfahrene Berufs- und Studienberater der Agentur für Ar-
beit Würzburg zeigen konkrete Unterstützungsmöglichkeiten, 
um das Kind bei der berufl ichen Orientierung und der Suche 
nach einem geeigneten Praktikumsplatz / Ausbildungsplatz 
/ Studienplatz zu unterstützen. Welche Herausforderungen 
kommen hier auf Sie als Eltern zu und wer kann ihnen hierbei 
helfen?

Der Vortrag richtet sich an Eltern und Großeltern von Schüle-
rinnen und Schülern. 

Nähere Informationen zu den 
Veranstaltungen 
sowie die Einwahllinks 
(Skype for business) unter:  
http://www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen
oder www.angeklickt-durchgeblickt.de

ANZEIGE

Zur 
Onlinebewertung

Immobilie kostenlos bewerten
Möchten Sie wissen, welches Potenzial Ihre Immobilie hat? 

Mittels QR-Code oder unter www.immo-online-bewerten.de 
erhalten Sie schnell und präzise eine kostenlose Ersteinschätzung.

Kontaktieren Sie uns auch gerne für einen 
kostenfreien und unverbindlichen Termin vor Ort.

WÜRZBURG
T. +49 (0)931 991 75 00 | Wuerzburg@engelvoelkers.com

Fuderer Real Estate GmbH  | Immobilienmakler
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

engelvoelkers.com/wuerzburg

Sandra Fuderer 
Gesellschafterin

AELF
Amt für Landwirtschaft, Ernährung 
und Forsten Kitzingen-Würzburg

Kochevent  „Wildküche von rustikal bis edel“
Zeit: Samstag, 25. Januar,  16:00 - 20:00 Uhr

Ort: AELF Kitzingen-Würzburg, Mainbernheimer Str. 101, 
Gebäude 2, 97318 Kitzingen, Schulküche

Kosten: 70,00 € /Person

Bitte mitbringen: Schürze, Geschirrtücher, Spültuch, 
Mikrofasertuch, Behälter für Lebensmittel

Hochwertige Burger oder edles Rückenstück? 
Wie gelingen Patties und Co?
Gemeinsame Zubereitung verschiedener Wildgerichte und 
Verkostung im Anschluss.

Referent/in: Jürgen Krämer, Jäger und Koch 
sowie Sonja Eichinger, Hauswirtschaftsmeisterin

Anmeldung bis Montag, 16. Januar,
in der vlf-Geschäftsstelle unter Tel. 09321 - 30 09-0
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Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, dort werden 
Neuigkeiten und aktuelle Informationen veröff entlicht.

www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Unsere Gottesdienste in der Pfarrei:

Evangelische Pfarrei Billingshausen, Remlingen, Uettingen

Billingshausen
Untertorstr. 6, 97834 Billingshausen 
Montag u. Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr  
pfarramt.billingshausen@elkb.de Tel. 09398-281
Pfarramts-Sekretärin: Helma Schätzlein

Remlingen
Am Alten Keller 7, 97280 Remlingen 
Freitag, 09:00 - 11:00 Uhr 
Tel. 09369-23 56 pfarramt.remlingen@elkb.de
Pfarramts-Sekretärin: Elke Leiwelt-Gräder
https://www.remlingen-evangelisch.de/

Uettingen
Kirchplatz 1, 97292 Uettingen
Mittwoch, 08:30 - 10:30 Uhr
pfarramt.uettingen@elkb.de Tel. 09369-23 91
Pfarramts-Sekretärin: Simone Thorenz
www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Unsere Pfarrpersonen:
Pfarrer i.V. Jürgen Draht, Remlingen
Tel. 09369-23 56 bzw. 0172-26 48 806 // juergen.draht@elkb.de
Pfarrer Klaus Betschinske, Billingshausen
Tel. 09398-281 // pfarramt.billingshausen@elkb.de 
Pfarrein Melina Racherbäumer
Tel. 0151-22 00 57 58 // melina.racherbaeumer@elkb.de

So., 12.01. 
10:30 Uhr Remlingen 
So., 19.01. 
10:30 Uhr Uettingen 
So., 26.01. 
10:30 Uhr Remlingen
18:30 Uhr Uettingen in der kath. Kirche 
So., 02.02. 
10:30 Uhr Uettingen 

Faschingsgottesdienst
am Donnerstag, 27. Februar, um 18:33 Uhr 

in der evang. St.-Bartholomäus-Kirche Uettingen.

Die gesamte Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

ANZEIGEN
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Evang. - Luth.  
Kirchengemeinde
Remlingen

St. Andreas

Wir laden ein zum off enen Treff  
für alle Remlinger, Holzkirchener und Wüstenzeller,

zum gemütlichen Kaff eenachmittag in die Rästube!
Gönnen Sie sich einen schönen, ruhigen Nachmittag

in gemütlicher Runde, Jung und Alt sind herzlich willkommen.
Verschiedene Gesellschaftsspiele stehen bereit, manch einer widmet 
sich aber auch Handarbeiten, wie früher üblich in der Rästube.

Nächster Termin: Mittwoch, 22. Januar 
im ev. Gemeindesaal, Mühlgasse 1, Beginn 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Das Rästubenteam der ev. Kirchengemeinde.

Kontakt: Elfi e Scholl-Haupt Tel. 09369 - 982 982
und Waltraud Stollberger Tel. 09369 - 625

Rästube in Remlingen

Der Seniorenkreis Atempause lädt ein 
zum nächsten Treff en.

Er fi ndet statt am Dienstag, 14. Januar, um 14:00 Uhr.
Frau Frederike Bär hält einen 

Vortrag über Sturzprävention.
Annemarie Seubert Tel. 09369-8825 & Maria Wehr Tel. 09369-8798 

Seniorenkreis Atempause

Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück 2025
Samstag, 25. Januar 9:00 Uhr in der Pfarrscheune Remlingen

Da spann Sie den Schicksalsfaden ...
... und webte daraus ein buntes Tuch in hellen und in dunklen 
Tönen, mit reinem Weiß, leuchtendem Rot, 
und tiefgründigem Schwarz, mit hohen Ber-
gen und tiefen Tälern mit frischen munter 
springenden Quellen und dunklen Seen.

Wie das Leben so vielseitig, so bunt, ist das 
Farbenspiel der Geschichten, die Kerstin 
Lauterbach in ihrer herzerfrischenden Art zu 
unserem Frauenfrühstück erzählen wird.

Unkostenbeitrag: 10,00 €   Anmeldung bis 20. Januar 2025 bei
Beate Leichtlein, Tel 09369/8362      Karin Eckert, Tel. 09369/907750

The Holy Stones seit 1975 - Im Jahr 2025 feiert Jericho seinen 
50. Geburtstag und das Jubiläumsjahr startet mit einem Kon-
zert in St. Andreas Remlingen. Die Band Jericho spielt feinste 
geistliche Popmusik. Eingängige, nicht zu "harte" Stücke, schö-
ne Balladen, ein bisschen Songwriter-Atmosphäre, ein paar 
kreativ interpretierte Gospels, ein Hauch von Folk - das alles 
manchmal mit "voller" Band gespielt, dann wieder nur von 
einer starken Stimme mit Klavierbegleitung gesungen: So in 
etwa ist der Mix. Da ist natürlich für (fast) jeden etwas dabei. 
Manchmal ist auch eine gute Coverversion zu hören, bei der 
Jericho an den Spirit und die Aussage des Originals sorgfältig 
herangehen.

ANZEIGE
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Ein Mut-Macher-Wort ...

Ein Jahr hat begonnen. Gehören Sie auch zu den MitMenschen, 
die sich den ersten Tag des Neuen Jahres mit guten Vorsätzen 
pfl astern?
• Ich will meine/n Partner/in neu achten, lieben ...
• Ich will meinen Kindern ein guter Vater, eine verstehende
   Mutter sein ...
• Ich will in meinem Beruf vorwärts kommen ...

Christen öff nen sich mit der Jahreslosung - einen Wort aus der 
Bibel - einen neuen Weg in das Jahr - ein Ziel ...

Prüfet alles und behaltet das Gute  

1. Thessalonischer 5,21

Doch, was ist >das Gute<?

Ich habe diese Foto vor Jahren 
bei einem Urlaub in Äthiopien 
gemacht: Ein junger Mann sitzt 
vor seiner Kirche ... und liest in 
seiner Bibel. Versunken in ihr 
sucht er einen guten Weg für 
sich und sein Leben. Millionen 
von Menschen in der Welt ma-
chen sich - wie er - auf diesem 
Weg >das Gute< für sich und 
ihr Leben in der Welt in ihrer 
Bibel zu suchen. Und Sie?

Wir haben Sorge, blicken wir in das Morgen. Kriege lauern vor 
der Tür. Abstriche an unserem Wohlstand könnten unsere Zu-
kunft einschränken. Unsere Umwelt kippt: Unwetter reiht sich 
an neue Katastrophe. 

Für mich 2 Beispiele für >das Gute<, das ich in meiner Bibel 
lese ...

• In der Schöpfungsgeschichte steht: Meine Aufgabe als 
Mensch auf dieser Welt ist sie >zu bebauen und zu bewah-
ren<. Ist diese Erkenntnis nicht lebenswichtig im Neuen Jahr? 
...Ich darf mir die Naturschätze dieser Welt nützen,  aber ich 
kann meine Welt nicht überfodern. Ich darf sie nicht ausbeu-
ten: Es wäre zu meinem eigenen Schaden.

•  In der Bibel fi nden wir eine Welt, die unsere ist: Neid auf den 
anderen, Hass, Gewalt, Mord. Doch hier wird auch erzählt ...  
- ist die Erkenntnis nicht lebenswichtig im Neu-en Jahr? ... von 
Zuwendung zum MitMenschen, Mitmenschlichkeit, Solidari-
tät mit dem Schwächeren, Nächstenliebe. Diese Zuwendung 
ermöglicht ein Miteiander auf unserer Erde ... und ich kann 
damit anfangen.

Sie machen sich >gute Vorsätze< für das Jahr 2025?

Ich lese gerne in meiner Bibel und fi nde darin >Gutes<, das 
mich ermutigt im Neuen Jahr mein Leben lebenswert zu füh-
ren. Und Sie? Nützen Sie Ihre Bibel, Sie werden viele gute Ideen 
fi nden.

Es grüßt Sie herzlich und 
wünscht ihnen ein von Gott gesegnetes Neues Jahr 

Ihr Klaus-Dieter Eichner, Pfarrer i.R. Uettingen

ANZEIGE
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Krabbelgruppe 
Dienstags von 9:30 – ca. 11:00 Uhr 
im Barbarossasaal der Aalbachtalhalle
Anmeldung: krabbelgruppe-uettingen@gmx.de

Evangelische 
Kirchengemeinde
Uettingen

Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer Homepage 
der Pfarreiengemeinschaft und in den Aushängen ersehen.

www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Auslagestellen des Gemeindebriefes

Liebe Gemeindemitglieder,
Uettingen hat ab sofort wieder einen Gemeindebrief. Gemein-
sam mit der Redaktion für den kath. und evang. Gemeinde-
brief Remlingen veröff entlichen wir nun wieder Nachrichten, 
Bekanntmachungen, Berichte aus unseren Gruppen und auch 
die Gottesdiensttermine in einem eigenen Gemeindebrief.

Der Gemeindebrief liegt an folgenden Stellen aus:
Bäckerei Kachel an der B8, Uettingen, Evang. Kirche, Uettingen

Im Verlaufe der Zeit werden weitere Stellen dazu kommen.

Wenn Sie den Gemeindebrief digital erhalten möchten, mel-
den Sie sich bitte per E-Mail: pfarramt.uettingen@elkb.de

CLUB 60
der Club 60 lädt ein, zur Vorstellung des Projektes: 

''Seniorenzentrum Uettingen'' 
am Dienstag, 14. Januar, um 14:00 Uhr 

im Barbarossasaal, Uettingen. 

Rückblick

Uettinger Apfelbaum wächst und gedeiht im Luthergarten 
von Wittenberg

Mitglieder der evang. Kirchengemeinde Uettingen und Gäste 
aus Remlingen, Billingshausen und Birkenfeld versammelten 
sich zum Reformationstag 2024 unter dem Uettinger Apfel-
baum im Luthergarten Wittenberg.

Vor zehn Jahren pfl anzten Mitglieder der evangelischen Kir-
chengemeinde Uettingen im Rahmen des Projektes „500 Bäu-
me in Wittenberg“ einen Apfelbaum der Sorte Sternrenette im 
Luthergarten von Wittenberg. Die Aktion wurde im Zeichen 
gewachsener ökumenischer Gemeinschaft zum Jubiläum „500 
Jahre Reformation“ vom Lutherischen Weltbund initiiert.

Die Organisation der Baumpfl anzung vor zehn Jahren und der 
Reise zum Reformationsfest 2024 lag in den Händen des ge-
bürtigen Wittenbergers Detlef Pathe. Er lebt und engagiert sich 
in seiner neuen Heimatgemeinde Uettingen.

In der Luther-Stadt Wittenberg genossen die Besucher ein his-
torisches Marktspektakel. Nach eigenem Interesse wurden im 
Verlauf der Reise die Sehenswürdigkeiten von Wittenberg, Eis-
leben und Halle besucht.

Die Unterkunft war für zwei Nächte im „Mühlenhotel Halle 
Leipzig“ in Landsberg.

Monika Conrad, NEUE MITTE

Foto: Lothar Meyer – vorne links kniend der Reise-Organisator Detlef Pathe

Rosen – Piccolo und Weihnachtssterne 
für das Team „Club 60 Uettingen“

Mit einer Geschichte zum Nachdenken eröff nete Helga Schubert 
nach der Begrüßung die Senioren-Weihnachtsfeier des ökumeni-
schen „Club 60“ am 10. Dezember 2024 in der Aalbachtalhalle. Sie 
verlas den Brief einer Mutter an ihre erwachsenen Kinder. In ihm 
teilte diese mit, dass sie über Weihnachten mit dem VdK verreisen 
werde und die Kinder das traditionelle Familientreff en selbst or-
ganisieren sollen. Sie sparte nicht mit guten Ratschlägen, die bei 
den Zuhörern zum Nachdenken und auch für Erheiterung sorgten.

Bei Kaff ee, Kuchen, Häppchen 
und Frankenwein wurde mit 
musikalischer Begleitung von 
Josef Kampert gesungen. Da-
zwischen erzählte Eberhard 
Nuss fränkische G´schichtli 
und Gedichtli. Monika Conrad 
bedankte sich im Namen der 
Gäste beim Team „Club 60“ mit 
Henkelkörben voller Rosenge-
binde und „Guten-Rutsch-Sekt“. Angeregt hatte dies Klara Weimer 
mit einer Geldspende. Klara Weimer war mit Olga Flohr die vorma-
lige Organisatorin der Senioren-Nachmittage in Uettingen.

Bürgermeister Schüttler beschenkte im Namen der Gemeinde die 
Seniorinnen und Senioren mit Weihnachtssternen. Vom Team er-
hielten die zahlreichen Gäste ebenfalls ein kleines Geschenk. Mit 
dem Lied „Wahre Freundschaft“ endete der stimmungsvolle Nach-
mittag im Advent 2024 und die Gäste spendeten gerne zum Ab-
schied für die Sozialstation der Diakonie.

Monika Conrad, NEUE MITTE

Musikbegleitung von Josef Kampert 
beim Singen von Weihnachtsliedern

Das Organisations-Team "Senioren-Club 60 Uettingen. 
Von links nach rechts: Helga Schubert, Helga Adler, Heribert Endres, Inge 
Meckelein, Elisabeth Hiller, Traudel Schröpfer. 
Zum Team gehört noch Elke Roth
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Öff nungszeiten des Pfarrbüros in Neubrunn:
Schloßstraße 1, 97277 Neubrunn, Tel. 09307/250
Mo. 17:00 – 19:00 Uhr, Mi. 10:00 – 12:00 Uhr
E-Mail: st-georg.neubrunn@bistum-wuerzburg.de

Ab sofort fi nden Sie alle Sonntagsgottesdienste unserer 
Pfarreiengemeinschaft auf dieser Seite zusammengefasst. 
Veranstaltungen werden wie bisher separat aufgeführt

Sa., 11.01.
18:30 Uhr  Neubrunn  Vorabendmesse

So., 12.01.  Taufe des Herrn
09:00 Uhr  Helmstadt  Messfeier zur Ewigen Anbetung
  anschließend Betstunden
 Holzkirchen  Messfeier
 Wüstenzell  Messfeier
10:30 Uhr  Holzkirchhausen  Messfeier
 Böttigheim  Messfeier
18:30 Uhr  Uettingen  Taizégebet

Mi., 15.01.
18:00 Uhr  Neubrunn  Ewige Anbetung
19:00 Uhr  Neubrunn  Abschlussmesse

Fr., 17.01.
18:00 Uhr  Böttigheim  Ewige Anbetung
19:00 Uhr  Böttigheim  Abschlussmesse

Sa., 18.01.
18:30 Uhr  Holzkirchhausen  Vorabendmesse
 Holzkirchen  Vorabendmesse
 Böttigheim  Vorabendmesse

So., 19.01.  2. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr  Neubrunn  Messfeier
10:30 Uhr  Helmstadt  Messfeier
 Remlingen  Messfeier
 Wüstenzell  Messfeier
18:30 Uhr  Uettingen  Messfeier

Sa., 25.01.
17:00 Uhr  Wüstenzell  Ewige Anbetung
18:00 Uhr  Wüstenzell  Abschlussmesse
18:30 Uhr  Helmstadt  Seelenamtsgottesdienst

So., 26.01.  3. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr  Holzkirchhausen  Messfeier zur Ewigen Anbetung
 Holzkirchen  Messfeier
 Böttigheim  Messfeier
10:30 Uhr  Neubrunn  Messfeier
18:30 Uhr  Uettingen  Messfeier

Sa., 01.02.
18:30 Uhr  Holzkirchen  Vorabendmesse m. Blasiuss.
 Neubrunn  Vorabendmesse m. Blasiuss.

So., 02.02.  4. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr  Holzkirchhausen  Messfeier mit Blasiussegen
 Wüstenzell  Messfeier mit Blasiussegen
10:30 Uhr  Helmstadt  Messfeier mit Blasiussegen
 Remlingen  Messfeier mit Blasiussegen
 Böttigheim  Messfeier mit Blasiussegen
18:30 Uhr  Uettingen  Messfeier mit Blasiussegen

ANZEIGENANZNZNZZZE GEIGGGEEEEIIEI EENNENENENEEEENEEEEEEEEEEEEEE

Katholische Pfarreiengemeinschaft
Böttigheim, Helmstadt, Holzkirchhausen, Neubrunn,
Uettingen und Remlingen, Holzkirchen und Wüstenzell

Bürozeiten des Pfarrbüros in Helmstadt:
St.-Martin-Str. 16, 97264 Helmstadt, Tel. 09369-23 62
Mo. – Do. 09:30 – 16:30 Uhr,  Fr.  09:30 – 12:00 Uhr
geöff net für Parteiverkehr:   Do. 14:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de

ANZEIGEN
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Wir gestalten Ihre Traueranzeigen
persönlich und individuell.

Schicken Sie uns Ihre Anfrage an: 

vg@mageta-verlag.de 

Wir beraten Sie gern.

Herzliche Einladung zum
ökumenischen Taizé-Gebet

Sonntag, 12. Januar, um 18:30 Uhr

katholische Kirche Uettingen

Gebet mit meditativen Gesängen aus Taizé

weiterer Termine ist:
16. Februar 2025

Herzliche Einladung zum Nachmittagskaff ee
Der kath. Frauenbund lädt recht herzlich ein zu einem gemüt-
lichen Beisammensein beim Nachmittagskaff ee im Pfarrheim.
Das Thema des Nachmittages lautet „Ellen Ammann, eine frau-
enbewegte Katholikin“. Ellen Ammann war eine der interessan-
testen Persönlichkeiten der katholischen Frauenbewegung in 
Bayern und ihrer Zeit stets voraus. Sie war Frauenrechtlerin, 
Sozialarbeiterin, Gründerin mehrerer Einrichtungen und Ver-
bände, Politikerin, Ehefrau und Mutter. Außerdem war sie eine 
tiefgläubige Katholikin. Alle Interessierten, auch Nichtmitglie-
der sind herzlich eingeladen.
Termin ist Mittwoch, 29.01.2025, um 14:00 Uhr im Pfarrheim 
Helmstadt
Anmeldung bis spätestens 26.01.2025 bei Rita Schott 
Tel. 09369/1209

Kath. Frauenbund 
Helmstadt

Plätzchenbacken der Ministranten in Uettingen in 
der Konditorei Goldtröpfchen
Am Freitag, 22.11.2024 
fand das alljährliche Plätz-
chenbacken der Minist-
ranten aus Uettingen statt 
– dieses Mal in der Back-
stube der Konditorei Gold-
tröpfchen. Dank der groß-
zügigen Unterstützung 
von Jutta Wagner hatten 
die Kinder und Jugendli-
chen die Möglichkeit, in ei-
ner professionellen Umge-
bung zu backen und dabei 
viel Neues zu lernen.

Mit großer Begeisterung machten sich die Ministranten ans 
Werk und zauberten eine Vielzahl weihnachtlicher Leckereien: 
Zimtsterne mit feiner Glasur, zarte Vanillekipferl, kunstvolles 
Spritzgebäck usw. Unter fachkundiger Anleitung lernten die 
Minis viele Tricks rund ums Ausstechen und Verzieren – und 
staunten nicht schlecht, wie schnell der große Ofen die Plätz-
chen perfekt goldbraun gebacken hat.

Am Ende konnte sich das Ergebnis sehen lassen: 45 Tütchen 
voll köstlicher Plätzchen wurden gefüllt. Die Plätzchen wurden 
gegen eine Spende nach dem Fackelgottesdienst „verkauft“ 
um die Ministrantenkasse für zukünftige Ausfl üge zu füllen.

Ein besonderer Dank gilt Jutta Wagner und ihrer Konditorei 
Goldtröpfchen für die herzliche Gastfreundschaft und die tolle 
Unterstützung. Der Tag war ein voller Erfolg und wird den Mi-
nis sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Ein wunderbares Erlebnis voller Duft, Gemeinschaft und 
Vorfreude auf Weihnachten!

Die Uettinger Ministranten wünschen Ihnen und Euch ein frohes 
neues Jahr 

Plätzchenbacken der Uettinger
Ministranten

ANZEIGE
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Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Die Notruf-Nr. 112 hat folgende Vorteile: gebührenfrei 
wählbar auch mit Handys ohne Guthaben und vorwahlfrei 
sowohl im Festnetz wie auch in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst
ist erreichbar unter der Rufnummer 116 117. 
Unter dieser Rufnummer erreichen sie den Hausbesuchs-
dienst und bekommen Informationen, wenn sie nicht wissen 
an wen und wohin sie sich wenden sollen.
Eine Anmeldung in einer der Bereitschaftspraxen ist nicht 
nötig.#

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Chirurgen und Orthopäden sind weiter in der bisherigen 
Bereitschaftspraxis an der Theresienklinik, Domerschulstr. 1. 

Kinder- und Jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: 
www.notdienst-zahn.de

NEU!
ÄNDERUNG AB 2025
Ab 2025 fi nden Sie Informationen zum Notdienst unter:

https://www.lak-bayern.notdienst-portal.de

oder Telefon: 0800 00 22 833
Spitzhüttl GmbH & Co. KG | Unteraltertheimer Str. 2 |

97277 Neubrunn | Tel.: 09307 9060 92 |
E-Mail: info@spitzhuettl-it.de | www.spitzhuettl-it.de

Ihr Spezialist für digitale Zeiterfassung

mit timeCard von REINER SCT

Wir sind ihr IT-Dienstleister für Praxen, 
Handwerksbetriebe und andere kleine/

mittelständische Betriebe.

ANZEIGEN

Arzt und Apotheken
Ihr professioneller Bestatter

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:

0931 406 333 36

www.omega-trauerhilfe.de

• alle Bestattungsarten
• auf allen Friedhöfen tätig
• Bestattungsvorsorge
info@omega-trauerhilfe.de
www.omega-trauerhilfe.de

Notdienst der Apotheken
Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages
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Besuchen Sie 
uns in der 

Schustergasse!

Walter in Würzburg: 
I H R  O P T I K E R  &  H Ö R A K U S T I K E R 

O P T I K . A K U S T I K

WALTER Optik . Akustik 
Kathrin & Michael Walter GbR

Schustergasse 2+3 . 97070 Würzburg 
Optik:  0931-14077 . Akustik:  0931-18040

 OptikWalter    @walteroptikakustik 
optiker-walter.de


